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1. Einleitung 

Es ist geplant, auf einer Freifläche östlich der Parkstraße an der Stadtgrenze von 

52499 Baesweiler, Flächen für eine Wohnbebauung zu schaffen. Das Vorhaben soll 

durch den Bebauungsplan "Parkstraße II“ planungsrechtlich abgesichert werden. Es 

ist vorgesehen die derzeit unbebaute landwirtschaftliche Freifläche zu überplanen und 

zukünftig als Wohnbaufläche mit der Gebietsausweisung "WA - Allgemeines Wohnge-

biet" festzusetzen. Die Planung sieht vor, dass Flächen für eine mehrgeschossige 

Wohnbebauung geschaffen werden sollen. Die Firsthöhe soll mit maximal 10,5 m fest-

gesetzt werden. Bei Beauftragung der Untersuchung wurde folgende Aufgabenstel-

lung definiert, Untersuchung der auf das Plangebiet maßgeblich einwirkende Immissi-

onen aus dem: 

- Straßenverkehrslärm, 

- Sportlärm, 

- Freizeitlärm, 

- Gewerbelärm. 

Dazu sollen die Einwirkungen für den Prognose-Planfall berechnet werden und die re-

sultierenden Lärmimmissionen normgerecht beurteilt und dargestellt werden. Die 

maßgeblichen Lärmpegelbereiche werden gemäß der aktuellen DIN 4109 ermittelt. 
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Die Umgebung des Plangebietes ist wie folgt zu beschreiben: 

Im Westen - befindet sich der Stadtrand von Baesweiler, hier grenzt an 

das zukünftige Bebauungsplangebiet unmittelbar die Be-

bauung der Parkstraße mit Einfamilienhäusern an. 

Im Norden - befinden sich das Hallenbad der Stadt Baesweiler, eine 

Freizeitfläche mit verschiedenen Freizeitangeboten, Ten-

nisplätze sowie ein Sportplatz.  

Im Osten - grenzt ein landwirtschaftlicher Betrieb an das Plangebiet an, 

in weiterer östlicher Richtung befinden sich weitläufige 

landwirtschaftliche Grünflächen sowie eine Biogasanlage. 

In weiterer Entfernung befindet sich ein Windenergiepark. 

Im Süden - befindet sich weitere Bebauung der Stadt Baesweiler ent-

lang der Straße „Am Wall“. 

Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplanes ist der Abbildung 1-1 auf der Seite 3 

zu entnehmen. 
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Abbildung 1-1: Lage des Untersuchungsgebietes (ohne Maßstab) 
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2. Orientierungswerte, Immissionsgrenzwerte, Immissionsrichtwerte 

Für die Belange des Schallschutzes im Rahmen der städtebaulichen Planung ist die 

DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau Teil 1) eingeführt worden. 

Sie weist in Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsausweisung und der zu betrach-

tenden Emittentenarten jeweils Orientierungswerte aus und unterscheidet u. a. die 

Emittentenarten: 

• Straßen- und Schienenverkehr, 

• Industrie und Gewerbelärm, 

• Sport- und Freizeitlärm. 

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Emittentenarten sollen wegen 

der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Emittentenarten 

jeweils für sich allein mit den zugehörigen Orientierungswerten verglichen und nicht 

addiert werden. Die Beurteilungspegel der einzelnen Emittentenarten werden auf un-

terschiedliche Art ermittelt.  

2.1. Orientierungswerte gemäß DIN 18005 

Im Folgenden führen wir neben den Orientierungswerten zur Vollständigkeit auch die 

Immissionsrichtwerte und Grenzwerte auf, die im Bereich des Schallschutzes Anwen-

dung finden. Sie sind zu vergleichen mit Beurteilungspegeln, die jeweils außerhalb von 

Gebäuden vorhanden bzw. zu erwarten sind. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind im Beiblatt 1 zur DIN 18005 "Schallschutz im 

Städtebau" in Abhängigkeit von der jeweiligen beabsichtigten Nutzung eines Gebietes 

Orientierungswerte angegeben. Sie beziehen sich am Tag auf 16 Stunden im Zeit-

raum von 06:00 – 22:00 Uhr und in der Nacht auf 8 Stunden im Zeitraum von 22:00 

Uhr bis 06:00 Uhr. 
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Tabelle 2-1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005 

Gebietsausweisung 
Orientierungswerte 

in dB(A) 

 
Straßen- bzw. Schienen-

verkehr Industrie bzw. Gewerbe 

 Tag Nacht Tag Nacht 

Reine Wohngebiete 50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete, Kleinsiedlungs-
gebiete 

55 45 55 40 

Kleingartenanlagen, Friedhöfe, Parkanlagen 55 55 55 55 

Mischgebiete, Dorfgebiete 60 50 60 45 

Gewerbegebiete, Kerngebiete 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutz-
bedürftig sind, je nach Nutzungsart 

45 – 65 35 - 65 45 -65 35 - 65 

2.2. Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV 

Bei dem Bau oder der wesentlichen Änderung von öffentlichen Straßen sowie von 

Schienenwegen der Eisenbahnen und Straßenbahnen ist zum Schutz der Nachbar-

schaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche sicherzustellen, 

dass der Beurteilungspegel einen der folgenden Immissionsgrenzwerte nicht über-

schreitet: 

Tabelle 2-2 Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV 

Gebietsausweisung 
Immissionsgrenzwerte in dB(A) 

Tag Nacht 

Gewerbegebiete 69 59 

Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64 54 

reine und allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 

59 49 

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und 
Altenheime 

57 47 

Der Tagzeitraum erstreckt sich über 16 Stunden, von 06:00 – 22:00 Uhr, der Nacht-

zeitraum über 8 Stunden, von 22:00 – 06:00 Uhr. Beim Schienenverkehr auf öffentli-

chen Verkehrswegen wird bei der Bildung der Beurteilungspegel von dem nach oben 
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gerundeten Mittelungspegel für den Tag- und Nachtzeitraum pauschal kein Abzug für 

die geringere Störwirkung vorgenommen.  

2.3. Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 

Die Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft wird mit der TA Lärm geregelt. 

Die Richtwerte für den Beurteilungspegel werden bei der Anwendung der neuen TA 

Lärm ebenfalls auf einen Bezugszeitraum von 16 Stunden während des Tages und 8 

Stunden während der Nacht bezogen. Es wird für die Ermittlung des Beurteilungspe-

gels im Nachtzeitraum in der Regel der Mittelungspegel der lautesten vollen Nacht-

stunde zugrunde gelegt. Dieser wird entsprechend der DIN 45645, Teil 1 ermittelt. Im 

Tagzeitraum werden drei Beurteilungszeiträume betrachtet, wobei die sog. Zeiten mit 

erhöhter Empfindlichkeit (06:00 – 07:00 Uhr und 20:00 – 22:00 Uhr an Werktagen, 

bzw. zusätzlich 07:00 – 09:00 und 13:00 – 15:00 an Sonn- und Feiertagen) mit einem 

pauschalen Zuschlag von 6 dB versehen werden, wenn der Immissionsort im Gebiet 

mit Gebietsausweisung gemäß Buchstabe e bis g in folgender Tabelle liegt. 

Tabelle 2-3 Immissionsrichtwerte gemäß der TA Lärm 

 

Gebietsausweisung 

Immissionsrichtwerte 

in dB(A) 

 Tag Nacht 

a) Industriegebiete 70 70 

b) Gewerbegebiete 65 50 

c) in urbanen Gebieten 63 45 

d) Dorfgebiete, Kerngebiete, Mischgebiete 60 45 

e) Allg. Wohngebiete, Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

f) Reine Wohngebiete 50 35 

g) Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 35 

„Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um 

nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.“ 

Kurzzeitige Geräuschspitzen sind dabei durch Einzelereignisse hervorgerufene Maxi-

malwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsgemäßen Betriebsablauf auftre-

ten. 
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2.4. Sportanlagen /8/ 18. BImSchV - Auszug 

"Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die zuletzt 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert worden ist" 

Stand: Zuletzt geändert durch Art. 1 V v. 1.6.2017 I 1468 

 

Eingangsformel  

Auf Grund des § 23 Abs. 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880) verordnet die Bundesregierung nach 

Anhörung der beteiligten Kreise: 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den Betrieb von 

Sportanlagen, soweit sie zum Zwecke der Sportausübung betrieben werden und einer 

Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes nicht bedürfen. 

(2) Sportanlagen sind ortsfeste Einrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes, die zur Sportausübung bestimmt sind. 

(3) Zur Sportanlage zählen auch Einrichtungen, die mit der Sportanlage in einem engen 

räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen. Zur Nutzungsdauer der Sportanlage 

gehören auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- und Abgangs. 

§ 2 Immissionsrichtwerte 

(1) Sportanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die in den Absätzen 2 bis 4 

genannten Immissionsrichtwerte unter Einrechnung der Geräuschimmissionen anderer 

Sportanlagen nicht überschritten werden. 

(2) Die Immissionsrichtwerte betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden  

1. 

in Gewerbegebieten 

tags außerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), 

tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 60 dB(A), im Übrigen 65 dB(A), 

nachts 50 dB(A), 

1a. 

in urbanen Gebieten 

tags außerhalb der Ruhezeiten 63 dB(A), 

tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 58 dB(A), im Übrigen 63 dB(A), 
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nachts 45 dB(A), 

2. 

in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

tags außerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A), 

tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 55 dB(A), im Übrigen 60 dB(A), 

nachts 45 dB(A), 

3. 

in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

tags außerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A), 

tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 50 dB(A), im Übrigen 55 dB(A), 

nachts 40 dB(A), 

4. 

in reinen Wohngebieten 

tags außerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A), 

tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 45 dB(A), im Übrigen 50 dB(A), 

nachts 35 dB(A), 

5. 

in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

tags außerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A), 

tags innerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A), 

nachts 35 dB(A). 

 

(3) Werden bei Geräuschübertragung innerhalb von Gebäuden in Aufenthaltsräumen von 

Wohnungen, die baulich aber nicht betrieblich mit der Sportanlage verbunden sind, von 

der Sportanlage verursachte Geräuschimmissionen mit einem Beurteilungspegel von mehr 

als 35 dB(A) tags oder 25 dB(A) nachts festgestellt, hat der Betreiber der Sportanlage 

Maßnahmen zu treffen, welche die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwerte sicher-

stellen; dies gilt unabhängig von der Lage der Wohnung in einem der in Absatz 2 genann-

ten Gebiete. 

(4) Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte nach Absatz 2 

tags um nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten; 

ferner sollen einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte nach Absatz 

3 um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
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(5) Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:  

1. tags an Werktagen 6.00 bis 22.00 Uhr, 

  an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 22.00 Uhr, 

2. nachts an Werktagen 0.00 bis 6.00 Uhr, 

  und 22.00 bis 24.00 Uhr 

  an Sonn- und Feiertagen 0.00 bis 7.00 Uhr, 

  und 22.00 bis 24.00 Uhr, 

3. Ruhezeit an Werktagen 6.00 bis 8.00 Uhr 

  und 20.00 bis 22.00 Uhr, 

  an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 9.00 Uhr, 

    13.00 bis 15.00 Uhr 

  und 20.00 bis 22.00 Uhr. 

Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, 

wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen 

in der Zeit von 9.00 bis 20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt. 

(6) Die Art der in Absatz 2 bezeichneten Gebiete und Anlagen ergibt sich aus den Festset-

zungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für 

Gebiete und Anlagen sowie Gebiete und Anlagen, für die keine Festsetzungen bestehen, 

sind nach Absatz 2 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. Weicht die tat-

sächliche bauliche Nutzung im Einwirkungsbereich der Anlage erheblich von der im Be-

bauungsplan festgesetzten baulichen Nutzung ab, ist von der tatsächlichen baulichen Nut-

zung unter Berücksichtigung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Gebietes aus-

zugehen. 

(7) Die von der Sportanlage oder den Sportanlagen verursachten Geräuschimmissionen 

sind nach dem Anhang zu dieser Verordnung zu ermitteln und zu beurteilen. 
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2.5. Freizeitanlagen 

Die Beurteilung von Freizeitlärm ist in Nordrhein-Westfalen in dem Freizeitlärmerlass NRW 

geregelt.  

„ 

„Messung, Beurteilung und Verminderung von  
Geräuschimmissionen bei Freizeitanlagen 

 
RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz,  

Landwirtschaft und Verbraucherschutz  
- V-5 - 8827.5 - (V Nr.) v. MBl. NRW. 2006 S. 566, geändert d. RdErl. v. 16.9.2009 (MBl. 

NRW. 2009 S. 450), 13.4.2016 (MBl. NRW. 2016 S. 239)., veröffentlicht am 27.04.2016, in 
der aktuellen Fassung 

1 Anwendungsbereich 

Freizeitanlagen sind Einrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nrn. 1 oder 3 BImSchG, die 
dazu bestimmt sind, von Personen zur Gestaltung ihrer Freizeit genutzt zu werden. 
Grundstücke gehören zu den Freizeitanlagen, wenn sie nicht nur gelegentlich zur Freizeit-
gestaltung bereitgestellt werden. Dies können auch Grundstücke sein, die sonst z.B. als 
Sportanlagen, der Sportausübung oder dem Flugbetrieb oder dem Straßenverkehr dienen. 

Zu den Freizeitanlagen gehören insbesondere: 
- Grundstücke, auf denen in Zelten oder im Freien Volksfeste und ähnliche Traditionsver-
anstaltungen, Musikdarbietungen, Zirkusveranstaltungen, regelmäßige Feuerwerke o.ä. 
stattfinden, 
- Freilichtbühnen, 
- Autokinos, 
- Freizeitparks, 
- Vergnügungsparks, 
- Abenteuer-Spielplätze (Robinson-Spielplätze, Aktiv-Spielplätze), 
- Badeplätze außerhalb von Schwimmbadanlagen (z.B. Liegewiesen an natürlichen Bade-
gewässern), 
- Erlebnisbäder, die zur Sportausübung (zum Schwimmen bzw. Schwimmen lernen) we-
gen der Größe und Tiefe ihrer Badebecken weder geeignet noch bestimmt sind, 
- Anlagen für Modellfahrzeuge und -flugzeuge, Wasserflächen für Schiffsmodelle, 
- Sommerrodelbahnen, 
- Hundedressurplätze. 

Bei der Benutzung von Lautsprechern und Musikinstrumenten auf öffentlichen Verkehrs-
flächen sowie auf solchen Anlagen, Verkehrsräumen und Verkehrsmitteln, die der allge-
meinen Benutzung dienen (z.B. bei Rockmusikkonzerten im Freien, Platzkonzerten oder 
Musikdarbietungen in innerstädtischen Fußgängerzonen), und beim Schutz der Nachtruhe 
ist außerdem das Gesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnli-
chen Umwelteinwirkungen des Landes NRW - Landes-Immissionsschutzgesetz (LImschG) 
vom 18. März 1975, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2006 (GV. NRW. S. 
139), zu beachten. 
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Nach § 10 des LImschG (Benutzung von Tongeräten) dürfen u.a. Musikinstrumente und 
Lautsprecher nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht 
erheblich belästigt werden. Auf öffentlichen Verkehrsflächen ist der Gebrauch derartiger 
Geräte verboten, wenn andere hierdurch belästigt werden können. Bei Musikveranstaltun-
gen, die abends über 22.00 Uhr hinaus fortgesetzt werden, ist § 9 des LImschG (Schutz 
der Nachtruhe) ebenfalls zu beachten. Dieser Erlass ist nicht zur Beurteilung von Ge-
räuschbelastungen von Sportanlagen, die der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. 
BImSchV) unterliegen oder einer Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) bedürfen, und Gaststätten mit Ausnahme des Außengastronomiebetriebs an-
zuwenden. 

Er gilt auch nicht für Kinderspielplätze, die die Wohnnutzung in dem betroffenen Gebiet 
ergänzen; die mit ihrer Nutzung unvermeidbar verbundenen Geräusche sind sozialadä-
quat und müssen deshalb von den Nachbarn hingenommen werden. 

Durch menschliches Verhalten hervorgerufene, dem Anlagenbetrieb nicht zurechenbare 
Geräuschereignisse (Freizeitbetätigungen im Wohnbereich und in der freien Natur, z.B. 
Partys, Musikspielen) sind ebenfalls nicht nach diesem Erlass, sondern nach dem LIm-
schG und den verhaltensbezogenen Lärmbekämpfungsvorschriften der Gemeinden zu 
beurteilen. Außerdem ist § 117 OWiG zu beachten; danach handelt ordnungswidrig, wer 
ohne berechtigten Anlass oder in einem unzulässigen oder nach den Umständen ver-
meidbaren Ausmaß Lärm verursacht, der geeignet ist, die Allgemeinheit oder die Nach-
barschaft erheblich zu belästigen oder die Gesundheit eines anderen zu schädigen. 

2 Immissionsschutzrechtliche Grundsätze 

Für Freizeitanlagen (nicht genehmigungsbedürftige Anlagen) gilt die allgemeine Grund-
pflicht aus § 22 Abs. 1 BImSchG; danach sind schädliche Umwelteinwirkungen zu vermei-
den oder zu vermindern, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist; unvermeid-
bare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Be-
achtung dieser Pflicht kann in Baugenehmigungsverfahren und durch Anordnungen nach 
§ 24 BImSchG durchgesetzt werden. 

Schädliche Umwelteinwirkungen liegen dann vor, wenn die Nachbarschaft oder die Allge-
meinheit erheblich belästigt werden. Die Erheblichkeit einer Lärmbelästigung hängt nicht 
nur von der Lautstärke der Geräusche ab, sondern auch wesentlich von der Nutzung des 
Gebietes, auf das sie einwirken, von der Art der Geräusche und der Geräuschquellen so-
wie dem Zeitpunkt (Tageszeit) oder der Zeitdauer der Einwirkungen. Auch die Einstellung 
der Betroffenen zu der Geräuschquelle kann für den Grad der Belästigung von Bedeutung 
sein. Bei der Beurteilung ist nicht auf eine mehr oder weniger empfindliche individuelle 
Person, sondern auf die Einstellung eines verständigen, durchschnittlich empfindlichen 
Mitbürgers abzustellen. 

Soweit die Einhaltung der Grundpflicht nach § 22 Abs. 1 BImSchG nicht durch Nebenbe-
stimmungen zur Baugenehmigung sichergestellt ist, kann sie durch Anordnungen nach § 
24 BImSchG durchgesetzt werden. Als Gegenstand von Anordnungen kommen techni-
sche Schutzmaßnahmen (vgl. Nr. 5) sowie zeitliche Beschränkungen des Betriebs in Be-
tracht. Technische Schutzmaßnahmen und zeitliche Beschränkungen können ganz oder 
teilweise entbehrlich sein, wenn der Betreiber der Anlage verpflichtet ist, den Benutzern 
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ein geräuscharmes Verhalten vorzuschreiben, und wenn er in der Lage ist, die Einhaltung 
seiner Vorschriften zu überwachen und Verstöße abzustellen. 

Eine Stilllegung von Anlagen kommt nach § 25 Abs. 1 und 2 BImSchG nur in Betracht, 
wenn der Betreiber einer vollziehbaren Anordnung nach § 24 BImSchG nicht nachkommt 
oder ihr Betrieb zu Gefahren für Leben, Gesundheit oder bedeutende Sachwerte führt. 
Diese Voraussetzung dürfte bei Freizeitanlagen in der Regel nicht gegeben sein. 

Neben dem Immissionsschutzrecht hat vor allem das Planungsrecht die Aufgabe, Konflik-
te, die durch Emissionen von Freizeitanlagen entstehen können, zu vermeiden. Vor einer 
Genehmigung von Freizeitanlagen (auch von Nutzungserweiterungen oder -änderungen 
bestehender Anlagen) ist deshalb zu prüfen, ob sie nach dem Bauplanungsrecht an einem 
bestimmten Standort zulässig sind. Von der auf immissionsschutzrechtliche Bestimmun-
gen gestützten Forderung kostspieliger technischer Schutzmaßnahmen ist abzusehen, 
wenn die Genehmigungsfähigkeit nach dem Bauplanungsrecht nicht herbeigeführt werden 
kann. 

3 Ermittlung des Beurteilungspegels der von Freizeitanlagen ausgehenden Geräusche 
und seine immissionsschutzrechtliche Bewertung 

Die von Freizeitanlagen verursachten Geräuschimmissionen werden grundsätzlich nach 
der TA Lärm vom 26.08.1998 bewertet.  

Die TA Lärm ist auf Anlagen zugeschnitten, die überwiegend dem Arbeitsleben zuzurech-
nen sind. Konflikte aufgrund von Geräuschen durch Freizeitanlagen treten in der Regel 
dann auf, wenn ein Teil der Bevölkerung in der Freizeit (in den Abendstunden, an Wo-
chenenden und Sonn- und Feiertagen) Entspannung durch Ruhe sucht, ein anderer sich 
dagegen durch Aktivitäten in Freizeitanlagen erholen will. Die im Laufe der Zeit gewonne-
nen akustischen Erkenntnisse haben in der TA Lärm ihren Niederschlag gefunden. Ob-
wohl die Freizeitanlagen aus dem Anwendungsbereich der TA Lärm ausgenommen sind, 
ist es sachgerecht, die von Freizeitanlagen ausgehenden Geräuschimmissionen unter Be-
rücksichtigung folgender Ausnahmen, die den vorstehenden Besonderheiten Rechnung 
tragen, nach der TA Lärm vom 26.08.1998 zu messen, zu prognostizieren und im Hinblick 
auf das Vorliegen erheblicher Belästigungen i.S. des BImSchG zu beurteilen:  

 3.1 
Immissionsrichtwerte  

Die Immissionsrichtwerte betragen für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden 
a) in Industriegebieten 
- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A), 
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen 70 dB(A), 
- nachts 70 dB(A), 
b) in Gewerbegebieten 
- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), 
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen 60 dB(A), 
- nachts 50 dB(A), 
c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 
- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A), 
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen 55 dB(A), 
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- nachts 45 dB(A), 
d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 
- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A), 
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen 50 dB(A), 
- nachts 40 dB(A), 
e) in reinen Wohngebieten 
- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A), 
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen 45 dB(A), 
- nachts 35 dB(A), 
f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
- tags an Werktagen außerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A), 
- tags an Werktagen innerhalb der Ruhezeiten sowie an Sonn- und Feiertagen 45 dB(A), 
- nachts 35 dB(A). 

3.2 Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse 

Verursacht eine Anlage trotz Einhaltung des Standes der Lärmminderungstechnik nur in 
seltenen Fällen oder über eine begrenzte Zeitdauer, aber an nicht mehr als 18 Tagen (24-
Stunden-Zeitraum) eines Kalenderjahres und in diesem Rahmen auch nicht an mehr als 2 
aufeinander folgenden Wochenenden einen relevanten Beitrag zur Überschreitung der 
Immissionsrichtwerte nach Nr. 3.1 Buchstaben b bis f, soll erreicht werden, dass  
a) die Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden die Immissionsrichtwerte nach Nr. 
3.1 Buchstaben b bis f um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden 
Höchstwerte überschreiten: 
- tags außerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A), 
- tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), 
- nachts 55 dB(A), 
b) einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die nach Buchstabe a) für seltene Ereignisse gel-
tenden Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr 
als 10 dB(A) überschreiten,  
c) im Einzelfall keine besonderen Umstände vorliegen, die die Geräuschbelastung unzu-
mutbar erscheinen lassen; in der Regel sind jedoch unzumutbare Geräuschbelästigungen 
anzunehmen, wenn auch durch seltene Ereignisse bei anderen Anlagen Überschreitungen 
der Immissionsrichtwerte nach Nr. 3.1 Buchstaben b bis f verursacht werden können und 
am selben Einwirkungsort Überschreitungen an insgesamt mehr als 18 Kalendertagen ei-
nes Jahres auftreten. 

Geräuschspitzen sollen die vorgenannten Werte tagsüber um nicht mehr als 20 dB(A) und 
nachts um nicht mehr als 10 dB(A) überschreiten. 

Den Kommunen wird empfohlen, für neue Veranstaltungen (Feste, Konzerte oder ähnli-
ches), die in einer Kommune erstmalig stattfinden, die Freizeitlärmrichtlinie der 
Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz vom 6. März 2015 (www.lai-
immissionsschutz.de) zu berücksichtigen. 

3.3 Beurteilungszeiten 

An Werktagen gilt für Geräuscheinwirkungen 
- tags außerhalb der Ruhezeiten (8 bis 20 Uhr) eine Beurteilungszeit von 12 Stunden, 
- tags während der Ruhezeiten (6 bis 8 Uhr und 20 bis 22 Uhr) jeweils eine Beurteilungs-
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zeit von 2 Stunden 
- nachts (22 bis 6 Uhr) eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungünstigste volle Stunde). 

An Sonn- und Feiertagen gilt für Geräuscheinwirkungen 
- tags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr eine Beurteilungszeit von 9 Stunden, 
- tags von 7 bis 9 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 20 bis 22 Uhr jeweils eine Beurteilungszeit von 2 
Stunden, 
- nachts (0 bis 7 Uhr und 22 bis 24 Uhr) eine Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungünstigste 
volle Stunde). 

3.4 Ausnahmen  

Insbesondere bei Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen können häufig auch unter 
Nutzung aller zumutbaren Lärmschutzmaßnahmen die Immissionsrichtwerte der Nummer 
3.1 und 3.2 nicht eingehalten werden. Jedoch besteht gerade hier oftmals ein öffentliches 
Interesse an der Durchführung einer solchen Veranstaltung innerhalb oder in unmittelbarer 
Nähe zu einer Wohnnutzung.  

Diese Immissionsrichtwerte sind jedoch nicht abschließend. Gemäß der §§ 9 und 10 LIm-
schG können bei einem öffentlichen oder einem überwiegenden privaten Interesse Aus-
nahmen zugelassen werden, ggf. mit entsprechenden Auflagen zum Schutz der Anwoh-
ner. Im Rahmen dieser Ausnahmen kommen auch Überschreitungen der unter Nummer 
3.2 benannten Werte für seltene Ereignisse oder eine Verschiebung der Nachtzeit in Be-
tracht. Bei der Ausnahmeerteilung sind die öffentlichen bzw. privaten Interessen und die 
Interessen der vom Lärm betroffenen Personen gegeneinander abzuwägen. Vorausset-
zung für die Erteilung derartiger Ausnahmegenehmigungen ist es, dass die zumutbaren 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz der Nachbarschaft vor Lärm 
getroffen werden. Dabei ist gegebenenfalls auch zu prüfen, ob geeignete alternative 
Standorte vorhanden sind.  

Bei der Abwägung des Interesses der Allgemeinheit mit dem Schutzbedürfnis der Nach-
barschaft können bei Veranstaltungen insbesondere deren historische, kulturelle oder 
sonst sozialgewichtige Grundlagen, die Häufigkeit und Dauer sowie ähnliche auf den Im-
missionsort einwirkende Veranstaltungen und in geeigneten Fällen auch die Möglichkeit 
des passiven Lärmschutzes berücksichtigt werden.  

Bei Erteilung der Ausnahmegenehmigung soll in der Regel eine deutliche Reduzierung der 
Lärmbelastung nach 22:00 Uhr gefordert werden, soweit dies technisch und / oder organi-
satorisch möglich ist, ohne den Charakter der Veranstaltung zu verändern. Des Weiteren 
soll die Ausnahme bei einer mehrtägigen Veranstaltung im Durchschnitt nicht über 24:00 
Uhr hinaus erteilt werden. 
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4 Außengastronomie 

Zur Beurteilung der Lärmwirkungen von Freiluftgaststätten kann die TA Lärm vom 26. Au-
gust 1998 als Erkenntnisquelle herangezogen werden. Bei der Beurteilung des Lärms aus 
Freiluftgaststätten ist jedoch zu berücksichtigen, dass derartige Gaststätten i.d.R. nicht 
ganzjährig betrieben werden können, für ihren Betrieb ein besonderes soziales Bedürfnis 
bestehen kann und dass die von ihnen ausgehenden Geräusche besondere Charakteristi-
ka aufweisen. Sollten die Regelungen der TA Lärm im Einzelfall nicht angemessen sein, 
kann auch auf einzelne Regelungen dieses Erlasses zurückgegriffen werden. Es sind bei 
der Frage der Beurteilung der Lärmwirkungen von Freiluftgaststätten die spezifischen Be-
sonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen. 

Das LImschG gestattet im § 9 Abs. 2 Nr. 2 als Ausnahme vom allgemeinen Schutz der 
Nachtruhe den Betrieb der Außengastronomie zwischen 22 und 24 Uhr. Die Gemeinde 
soll den Beginn der Nachtruhe in Kleinsiedlungsgebieten, reinen, allgemeinen, besonde-
ren Wohngebieten, Dorf- und Mischgebieten sowie in Gebieten nach § 34 Abs. 2 BauGB 
mit entsprechender Eigenart der näheren Umgebung bis auf 22 Uhr vorverlegen, wenn 
dies zum Schutz der Nachbarschaft geboten ist. Allein die Überschreitung der Lärmricht-
werte nach diesem Erlass oder der TA Lärm für die Nachtzeit gebietet nicht eine Rückver-
legung des Beginns der Nachtzeit auf 22 Uhr. Vielmehr ist im Einzelfall unter Berücksichti-
gung der Umstände des Einzelfalls über die Festlegung des Beginns der Nachtzeit nach § 
9 Abs. 2 Nr. 2 LImschG zu entscheiden. 

Zur Außengastronomie zählt auch der gastronomische Betrieb, der als Teil einer Gaststät-
te betreiben wird. Von der gesetzlichen Privilegierung des Gaststättenlärms werden Ge-
räusche, die nicht üblicherweise mit Außengastronomie verbunden sind, z.B. Musik und 
Fernsehübertragungen nicht erfasst. Die gesetzliche Privilegierung von Außengastrono-
miebetrieben beruht u.a. auf dem Umstand, dass in aller Regel dem Betreiber gegenüber 
keine technischen Maßnahmen zur Begrenzung der überwiegend verhaltensbezogenen 
Lärmeinwirkungen wie Sprechen oder Lachen angeordnet werden können. Dagegen sind 
technische Lärmquellen wie Fernsehgeräte oder Lautsprecher nicht typisch für die Außen-
gastronomie und können durch technische Maßnahmen begrenzt werden. Ferner werden 
Lärmeinwirkungen aus dem Innenraum der Gaststätte sowie Parkplatzlärm nicht von der 
Privilegierung des § 9 Abs. 2 Nr. 2 LImschG erfasst, soweit deren Einwirkungen pegelbe-
stimmend sind. 

Um die Beurteilung der durch den Betrieb von Freiluftgaststätten verursachten Geräu-
schimmissionen gemäß LImschG durchführen zu können, ist diese für die Betriebe der 
Außengastronomie (§ 9 Abs. 2 Nr. 2 LImschG) abweichend von der TA Lärm gemäß fol-
genden Ausführungen vorzunehmen.  

1. tags 06.00 - 24.00 Uhr 
2. nachts 24.00 - 06.00 Uhr 

Während des Tages gilt eine Beurteilungszeit von 18 Stunden, maßgebend für die Beurtei-
lung der Nacht ist die volle Nachtstunde (z.B. 01.00 bis 02.00 Uhr) mit dem höchsten Be-
urteilungspegel. 
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Für folgende Zeiten ist nach Nummer 6.1 Buchstaben d bis f der TA Lärm bei der Ermitt-
lung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen zu Tageszeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen: 

1. an Werktagen 06.00 – 07.00 Uhr, 20.00 - 24.00 Uhr, 
2. an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 07.00 Uhr, 13.00 – 15.00 Uhr, 20.00 – 24.00 Uhr 

5 Maßnahmen 
Lautsprecher u.ä. Einrichtungen können in ihrer Lautstärke begrenzt werden. Hierzu sind 
geeignete Begrenzer vorzuschreiben, die die Einhaltung der entsprechenden Immissions-
richtwerte "Außen" ermöglichen. Durch mehrere Lautsprecher kleinerer Leistung können 
unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber einem Lautsprecher großer Leistung die 
Immissionen vermindert werden, indem Flächen (z.B. Spielflächen und Zuschauerränge) 
gezielt beschallt werden. Zur Gewährleistung der Einhaltung der entsprechenden Immissi-
onsrichtwerte sollten während der Veranstaltung Schallpegelmessungen durchgeführt 
werden.  

Sollen mehrere geräuschintensive Anlagen anlässlich einer Veranstaltung auf einem Frei-
zeitgelände (z.B. Volksfest) betrieben werden, kann die Einhaltung der Immissionsricht-
werte auch dadurch sichergestellt werden, dass die lauteste Anlage von der Wohnbebau-
ung am entferntesten aufgestellt wird. Auch die Richtwirkung von Schallquellen ist zu be-
rücksichtigen. Gegebenenfalls sollte ein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt 
werden. 

An- und Abfahrtswege sowie Parkplätze sind durch betriebliche und organisatorische 
Maßnahmen des Betreibers so zu gestalten, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Dabei ist auch zu prüfen, ob ein 
"Park-and-Ride-System" mit dem ÖPNV-Träger unter Benutzung eines von der Wohnbe-
bauung entfernt liegenden Parkplatzes die zu erwartende Lärmbelastung vermindern 
kann. Den Kommunen wird empfohlen, ein Veranstaltungskonzept zu erstellen, das unter 
anderem die jeweiligen möglichen Veranstaltungsorte und die Art und Anzahl der dort 
durchführbaren und geplanten Veranstaltungen beinhaltet und auf dessen Grundlage der 
Öffentlichkeit die Möglichkeit der Beteiligung eingeräumt wird. 

  

Dieser Erlass ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem Ministerium für 
Bauen und Verkehr und dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie. 

 Der RdErl. v. 15.1.2004 (MBl. NRW. S. 176, SMBl. NRW. 7129) wird aufgehoben. 

 MBl. NRW. 2006 S. 566, geändert d. RdErl. v. 16.9.2009 (MBl. NRW. 2009 S. 450), 
13.4.2016 (MBl. NRW. 2016 S. 239).“ 
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3. Unterlagen 

Zur Bearbeitung standen folgende Unterlagen zur Verfügung: 

3.1. Pläne 

/1/ Bebauungsplanentwurf vom 14. August 2023 erstellt 

von HEINZ JAHNEN PFLÜGER, Kasino-

straße 76A in 52066 Aachen digital 

/2/ DGK Karte digital 

3.2. Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Erlasse 

/3/ BImSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-

verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

(Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 15. März 1974, 

Stand: Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekannt-

machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch  Be-

kundung vom 17.05.2013|1274, zuletzt geändert d. Art. 1 G v. 8.4.2019 

I 432 geändert worden ist 

/4/ LImSchG  Gesetz zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und 

ähnlichen Umwelteinwirkungen vom 18. März 1975 (Landes-

Immissionsschutzgesetz NRW), in der aktuellen Fassung vom 20. 

September 2016 

/5/ 16. BImSchV Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung- 

16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, (BGBl. I, S. 1036)16. BImSchV) 

vom 12. Juni 1990, (BGBl. I, S. 1036), in der aktuellen Fassung zu-

letzt geändert durch Artikel 1 V vom 18.12.2014 | 2269 

/6/ TA Lärm Sechste AVwV v. 26.8.98 zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm), Geän-
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dert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 

08.06.2017 B5) Korrektur durch BMUB vom 07.Juli 2017 mit dem 

Aktenzeichen: IG17 –501-1/2 

/7/ Freizeitlärmerlass NRW: Messung, Beurteilung und Verminderung von Geräu-

schimmissionen bei Freizeitanlagen, RdErl. d. Ministeriums für Umwelt 

und Naturschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz MBl. NRW. 

2006 S. 566, geändert d. RdErl. v. 16.9.2009 (MBl. NRW. 2009 S. 450), 

13.4.2016 (MBl. NRW. 2016 S. 239)., veröffentlicht am 27.04.2016, in 

der aktuellen Fassung 

/8/ 18. BImSchV 18. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutz-gesetzes 

(Sportanlagenlärmschutzverordnung) BGBl.I, 1991, S. 1588, die zuletzt 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) ge-

ändert worden ist  

/9/ Schall 03 Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege, Schall 03, Ausgabe 

2014, seit dem 01. Januar 2015 in der 16. BImSchV als Anlage enthal-

ten 

/10/ DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 1 Grundlagen und Hinweise für die 

Planung, Juli 2002 

/11/ DIN 18005 DIN 18005 Beiblatt 1 „Schalltechnische Orientierungswerte für die 

städtebauliche Planung“, Mai 1987 

/12/ DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 2 „Lärmkarten - Kartenmäßige Dar-

stellung von Schallimmissionen“, September 1991 

/13/ /DIN 4109 Schallschutz im Hochbau -Anforderungen und Nachweise (Novem-

ber 1989, berichtigt August 1992, geändert Januar 2001 (DIN 

4109/A1) 

/14/ DIN 4109-1 2018-01 Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen 

/15/  DIN 4109-2 2018-01Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise 

der Erfüllung der Anforderungen 
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/16/ DIN ISO 9613 Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allge-

meines Berechnungsverfahren, Oktober 1999 

/17/ VDI 2720  Schallschutz durch Abschirmung im Freien, März 1997 

/18/ VDI 3770 Emissionskennwerte von Schallquellen – Sport- und Freizeitanla-

gen (September 2012) 

/19/ DIN EN 12354 Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus 

den Bauteileigenschaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen 

ins Freie  

/20/ RLS-90 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Bundesministe-

rium für Verkehr, Abteilung Straßenbau, 1990 

/21/ RLS-19 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90, Bundesministe-

rium für Verkehr, Ausgabe 2019 – RLS-19 am 31.10.2019 im Ver-

kehrsblatt, Heft 20, S. 698 

/22/ DIN 45691 Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

/23/ DIN 45641-1 Ermittlung von Beurteilungspegeln aus Messungen -  

Teil 1: Geräuschimmissionen in der Nachbarschaft (Juli 1996) 

/24/ DIN 45645 Mittelung von Schallpegeln (Juni 1990) 

/25/ DIN 45680 Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen (Au-

gust 2011 und Weißschrift vom September 2013) 

/26/ DIN EN 60 651 Schallpegelmesser (IEC 651) 

/27/ DIN EN 60 804 Integrierende, mittelwertbildende Schallpegelmesser (IEC 804) 

/28/ DIN EN 61 672 Schallpegelmesser (IEC 61 672) 

/29/ DIN EN 60 942 Schallkalibratoren (IEC 60 942) 

/30/ DIN EN 61 620 Bandfilter für Oktaven und Bruchteile von Oktaven (IEC 1260) 
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3.3. Sonstiges 

/31/ H. Schmidt: Schalltechnisches Taschenbuch, VDI-Verlag, 5. Auflage 

/32/ Erlass LAI-Hinweise (Immissionsschutz; Einführung der neuen LAI-Hinweise zum 

Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen vom 29.11.2017) 

/33/ DIN EN 61400-11 Windenergieanlagen, Teil 11: Schallmessverfahren, September 

2013 

/34/ FGW Technische Richtlinie für Windenergieanlagen, Teil 1: Bestimmung der 

Schallemissionswerte, Fördergesellschaft Windenergie e.V. (FGW ), 

01.02.2008 

/35/ AKGerWEA Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windenergieanlagen 109. 

Sitzung des LAI am 08. / 09. März 2005 

/36/ Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz, LAI Hinweise zum Schal-

limmissionsschutz bei Windkraftanlagen (WKA), 

Stand 30.06.2016 

/37/ Normenausschuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) Do-

kumentation zur Schallausbreitung - Interimsverfahren zur Prognose 

der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen, Fassung 2015-05.1 

/38/ NRW Grundsätze für Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen (Wind-

energie-Erlass Nordrhein-Westfalen vom 04.11.2015 

/39/ Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrauchschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen Schallausbreitungsuntersuchungen 

an Windenergieanlagen 

Stand: 13.03.2015 

/40/ Umweltbundesamt Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall Fachgebiet I 

3.4 Lärmminderung bei Anlagen und Produkten, Lärmwirkungen, Juni 

2014 
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/41/ NRW Erlass LAI-Hinweise (Immissionsschutz; Einführung der neuen LAI-Hinweise 

zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen vom 29.11.2017) 

/42/ Ergebnisse von Messungen an vergleichbaren Anlagen Landhandel - Baesweiler 

/43/ Praxisleitfaden – Schalltechnik in der Landwirtschaft – Forum Schall, Umweltbun-

desamt Report 0-409, Wien 2013 

/44/ Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Parkplatzlärmstudie, Untersuchung von 

Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 

Parkhäusern und Tiefgaragen, 6. Auflage, 2007 

/45/ Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie: Technischer Bericht zur Unter-

suchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von 

Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie 

weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, Heft 3, 2005 

/46/ HLFU, Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Bau-

maschinen, Heft 2 Stand 2004 

3.4. Benutzte Programme und Hilfsmittel zur Bearbeitung der Untersuchung 

/47/ Cadna BMP L - Einzellizenz der Firma Datakustik, Version 2023 

/48/ Microsoft Office 365 für Windows - Firmenlizenz  

/49/ Diverse Virenschutzprogramme zur sicheren Erstellung von elektronisch versendbaren 

Dokumenten  

/50/ Zugriff auf die frei zugänglichen Informationssysteme BingMaps, GoogleMaps, TIM 

Online und Geoserver NRW 

/51/ Flächennutzungsplan der Stadt Baesweiler sowie Onlinezugriff auf divers Bebauungs-

pläne der Stadt Baesweiler 

/52/ Angaben zu den Verkehrszahlen (4 Stunden Werte) durch das BÜRO FÜR STADT- 

UND VERKEHRSPLANUNG DR.-ING. REINHOLD BAIER GMBH, Hanbrucher Straße 

9, 52064 Aachen vom 20. Juni 2023 



Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens «Parkstraße II» in 52499 Baesweiler  – Projektnummer 

B20221117-1 

Seite 22 von 77 

   

/53/ Angaben zu den sportlichen Nutzungen in der Umgebung des Vorhaben durch die 

Stadt Baesweiler 

/54/ Ortstermin am 4. März 2023, 16. Mai 2023 und 5. Juli 2023 

/55/ Deutsche Grundkarte (DGK5) Land NRW 2020 Datenlizenz Deutschland – Namens-

nennung Version 2 (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) , Datensatz URI 

/56/ Digitales Gebäudemodell (LOD1) Land NRW 2020 Datenlizenz Deutschland – Na-

mensnennung Version 2 (https://www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) , Datensatz URI 

/57/ Schalltechnische Untersuchung zu den Lärmemissionen und -immissionen im Rah-

men eines Bebauungsplanes „Bebauungsplan Nr. 4 - In der Schaf – 9. Änderung“ in 

52499 Baesweiler Bearbeitungsstand: März 2021, Projektnummer Auftragnehmer: 

20201127-1 erstellt am 11. März 2021 – Revision 0-5, Büro für Schallschutz Michael 

Mück Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) Scherbstraße. 37 in 52134 Her-

zogenrath 

/58/ Schalltechnische Untersuchung zu den Lärmemissionen und -immissionen im Rah-

men der Änderung eines Bebauungsplanes „Bebauungsplan Nr. 4 - In der Schaf “ in 

52499 Baesweiler in 52499 Baesweiler Bearbeitungsstand: September 2022, Projekt-

nummer Auftragnehmer: 20220507-1 erstellt am 16. September 2022 – Revision 0-5, 

Büro für Schallschutz Michael Mück Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) 

Scherbstraße. 37 in 52134 Herzogenrath 

/59/ Angaben zu den Verkehrszahlen Spitzenzeiten und DTV Werte an den Querschnitten) 

durch das BÜRO FÜR STADT- UND VERKEHRSPLANUNG DR.-ING. REINHOLD 

BAIER GMBH, Hanbrucher Straße 9, 52064 Aachen vom 11. September 2023 
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4. Beschreibung der Immissionsberechnung  

Die Berechnungen zu den Emittenten erfolgen mit einer eigens für solche Aufgaben entwi-

ckelten Software CadnaA BMP L (2023). Hierbei wird ein auf die schalltechnischen Belan-

ge ausgerichtetes digitales, dreidimensionales Modell des Untersuchungsgebietes erstellt.  

Zu den Hindernissen zählen im Allgemeinen: 

- Gebäude 

- Mauern, Wände 

- Schallschirme 

- hoher Bewuchs. 

Die Geländedaten bestehen im Allgemeinen aus: 

- natürlicher Geländeverlauf (Höhenlinien) 

- Wälle, Dämme und Einschnitte (Böschungslinien). 

Zu den einzelnen hier betrachteten Emittentenarten zählen auftragsgemäß: 

• Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen, 

• Sportlärm, 

• Freizeitlärm, 

• Gewerbelärm. 

Straßenverläufe werden für einen Regelquerschnitt (RQ) > 7,5 in Anlehnung an die 

RLS-19 in zwei Fahrstreifen aufgeteilt. 

Die geplanten Wohngebäude (Hindernisse), detaillierte Geländedaten sowie die be-

stehenden und geplanten Emittenten werden anhand einer On-Screen-Digitalisierung 

in das digitale Modell übernommen. Die Ausbreitungsberechnung im Planfall wird oh-

ne abschirmende Hindernisse durchgeführt. 



Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens «Parkstraße II» in 52499 Baesweiler  – Projektnummer 

B20221117-1 

Seite 24 von 77 

   

Ausgehend von Emissionspegeln Lw‘, Schallleistungen Lw oder Lw'' bzw. Schallleis-

tungsbeurteilungspegeln Lwr werden anhand dieses Modells über eine Ausbreitungs-

rechnung gemäß der jeweils anzuwendenden Richtlinie (z.B. RLS 90/19, DIN ISO 

9613-2, VDI 2714, VDI 2720) die zu erwartenden Beurteilungspegel (tags/nachts) er-

mittelt. 

In die Berechnungen fließen alle zur Schallausbreitung wichtigen Parameter wie: 

 - Quellenhöhe, 

 - Richtwirkung, 

 - Topografie, 

 - Meteorologie, 

 - Witterung, 

 - Abschirmung durch Hindernisse, (bei der Ermittlung der Schallausbrei-
tung im Bestandsfall – Planfallberechnungen werden bei freier Schallaus-
breitung berechnet ) 

 - Reflexion 

ein. 

Es werden auftragsgemäß farbige Lärmkarten entsprechend der DIN 18005, Teil 2 für 

eine Immissionshöhe über Gelände erstellt. Die Berechnungen der Beurteilungspegel 

werden hierzu in einem Raster mit fester Kantenlänge durchgeführt. Um die räumliche 

Zuordnung beim Betrachten der farbigen Ergebniskarten zu erleichtern, sind die Lärm-

karten mit digitalen Raster-Grundkarten der Umgebung transparent unterlegt und die 

Gebäude durch grau ausgefüllte Flächen im Grundriss angelegt. Die ermittelten Beur-

teilungspegel der vorhandenen Lärmimmissionen können so an jedem Punkt des Un-

tersuchungsgebietes abgelesen und mit den Orientierungswerten und Richtwerten 

verglichen werden. Aus den Lärmkarten sind Flächen gleicher Beurteilungspegelklas-

sen in 5 dB Klassenbreite für den Tag- bzw. den Nachtzeitraum für den Planzustand 

zu entnehmen. Bei der Betrachtung der Lärmkarten ist zu beachten, dass bei der flä-

chigen Berechnung die Reflexionen sämtlicher Hindernisabschnitte berücksichtigt 

werden. Bei einer punktuellen Berechnung der Beurteilungspegel für Aufpunkte an 

Fassaden werden die Reflexionen der dem Aufpunkt zugeordneten Fassade gemäß 

den einschlägigen Normen nicht mitberücksichtigt (Aufpunkt 0,5 m vor dem geöffneten 
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Fenster). Beim Vergleich der Beurteilungspegel aus punktuellen Berechnungen mit 

denen aus den Lärmkarten in der Nähe von reflektierenden Fassaden sind somit aus 

o.g. Gründen Unterschiede möglich. 

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind u.a. nachfolgende Pa-

rameter in die Berechnungskonfiguration des Programms eingeflossen: 

Tabelle 4-1: Parameter Berechnungskonfiguration CadnaA 

Berechnungsoptionen Gewählte Einstellungen 

Maximaler Fehler in dB 0 

Anzahl der Reflexionen 4 

Bodendämpfung (0-1) 0,0 

Spektrale Berechnungsoptionen Spektral, nur spektrale Quellen 

Die Berechnungen der Immission erfolgte gemäß der DIN ISO 9613-2 für Mittelwerte und 

Mittelungspegel. 

Aus den Schallleistungen der Quellen wurden über eine Ausbreitungsrechnung unter Be-

rücksichtigung der Geometrie, der Luftabsorption, der Dämpfung aufgrund des Bodenef-

fektes, der Abschirmung und verschiedener anderer Effekte, der Höhe der Quellen und 

der Immissionsorte über dem Gelände sowie der Richtwirkung die jeweiligen zu erwarten-

den Immissionsanteile auf die betrachteten Aufpunkte berechnet.  

Bei der Ausbreitungsberechnung wurden die einzelnen Gebäude mit ihrer Gebäudehöhe 

zum einen als Hindernisse, zum anderen als Reflektoren berücksichtigt. 

Gemäß gilt DIN ISO 9613-2 folgende Formel für die Ausbreitungsrechnung: 

LfT(Dw) = Lw + Dc – (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) 

LfT(Dw) = äquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind in dB(A) 

Lw = Oktavband-Schallleistungspegel in dB(A) 

Dc = Richtwirkungskorrektur in dB 

Adiv = Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 
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Aatm = Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 

Agr = Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes in dB 

Abar = Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 

Amisc  = Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriege-

lände, Bebauungsflächen) in dB 

Der A-bewertete äquivalente Dauerschalldruckpegel bei Mitwind wird durch Addition der 

einzelnen zeitlich gemittelten Schalldruckquadrate LAT(DW) bestimmt. 

Für die Beurteilung wird der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) unter Berück-

sichtigung der meteorologischen Korrektur Cmet herangezogen: 

LAT(LT) = LAT(DW) - Cmet 

Lr  = LAT(LT) 

Cmet ist eine von der örtlichen Wetterstatistik abhängige Korrektur, mit der in der Regel der 

ermittelte Pegel gemindert wird.  

Im vorliegenden Fall wird im Rahmen der Prognose, d. h. im Sinne eines ungünstigen Be-

rechnungsansatzes auf eine meteorologische Korrektur verzichtet: 

Cmet = 0 dB. 

Die in der Praxis auftretende, immissionsortbezogene Lärmsituation kann sich bei von 

Mitwind abweichenden Windverhältnissen entsprechend günstiger als die berechnete Im-

missionssituation einstellen. Das Rechenprogramm berücksichtigt ohne Eingabe einer 

Windstatistik alle Himmelsrichtungen mit dem gleichen Anteil an Mitwindverhältnissen ge-

mäß der gültigen Normung. Bei Eingabe einer Windstatistik im Rechenprogramm (in der 

Regel bei den zuständigen Landesanstalten für Umwelt abzurufen) können bei einer groß-

flächigen Ausbreitungsberechnung Einflüsse durch die vorherrschende Windrichtung das 

Ergebnis beeinflussen. Im vorliegenden Fall wird das ungünstigere Verfahren auf der si-

cheren Seite gewählt.  
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5. Vorgehensweise 

Die Untersuchung wird im Weiteren nach folgenden Punkten aufgegliedert: 

• Betrachtung Straßenverkehrslärm: 

 Ermittlung der Lärmimmissionen für den Planfall durch die umliegenden 

Straßen (Parkstraße sowie Aachener Straße ) (Tag- und Nachtzeitraum). 

• Betrachtung Sportlärm: 

 Ermittlung der Lärmimmissionen für den Planfall durch das Spielfeld des 

JSV 09 Baesweiler sowie der Tennisspielfelder des Tennisclubs Baes-

weiler e.V. (Tag- und Nachtzeitraum). 

• Betrachtung Freizeitlärm: 

 Ermittlung der Lärmimmissionen der Nutzung der Schwimmhalle, des 

Skateparks, des Dirtbikeanlage sowie des Minigolfplatzes und des Was-

serspielplatzes (Tag- und Nachtzeitraum). 

• Betrachtung Gewerbelärm:  

 Ermittlung der Lärmimmissionen durch die bestehende gewerbliche Lärmbe-

lastung gemäß TA Lärm (Tag- und Nachtzeitraum).  

• maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109: 

Für die im Planungsgebiet geplante Bebauung werden die durch o. g. 

Emittenten resultierenden Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 "Schall-

schutz im Hochbau" flächenhaft für die ungünstigste Geschosshöhe be-

rechnet und der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 für die 

maximal beaufschlagte Fassade errechnet. Hier wird die aktuelle Fas-

sung der DIN 4109 berücksichtigt. Die DIN 4109 in der Fassung von 

2018 zielt auf die Abkehr der Lärmpegelbereiche ab. Es wird ausschließ-

lich der Begriff „maßgeblicher Außenlärmpegel“ verwendet. Der „maß-
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gebliche Außenlärmpegel“ ist im Gutachten in einzelnen dB-Schritten 

darzustellen. 

Bei der Bestimmung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ auf Basis 

von Teil 2 der DIN 4109 sind alle relevant einwirkenden Lärmarten zu 

berücksichtigen. Es ist der Beurteilungszeitraum (Tag oder Nacht) maß-

geblich, aus dem sich die höheren Anforderungen ergeben. Der Tagzeit-

raum ist maßgeblich, wenn der berechnete Beurteilungspegel tags min-

destens 10 dB über dem nächtlichen Beurteilungspegel liegt. Sofern die 

Differenz zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB beträgt, ist der 

Nachtzeitraum maßgeblich. Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ ist dann 

aus dem Beurteilungspegel nachts mit einem Zuschlag von 10 dB zum 

Schutz des Nachtschlafes zu bilden. Zum Beurteilungspegel sind am 

Tage und in der Nacht 3 dB zu addieren, und zwar anders als zuvor nun 

bei allen Emittenten. Die Darstellung des maßgeblichen Außenlärmpe-

gels soll im Gutachten separat für die Tag- und Nachtbeurteilung erfol-

gen. 

Die DIN 4109 in der Fassung von 2018 bringt für die Bestimmung des 

„maßgeblichen Außenlärmpegels“ eine pauschale Minderung der Beur-

teilungspegel für Schienenverkehrsgeräusche um -5dB in Ansatz. Im 

Rahmen der Bestimmung des „maßgeblichen Außenlärmpegels“ ist eine 

Minderung des Beurteilungspegels aus Schienenverkehr grundsätzlich 

gerechtfertigt. Die differenzierte Darstellung in 1-dB-Linien erfolgt aus-

schließlich im schalltechnischen Gutachten in Form von Linien und farbi-

gen Lärmkarten. Die Flächenfarbe der Lärmkarte wechselt in 5-dB-

Schritten. Der Abstand zwischen den Iso-dB-Linien entspricht 1-dB-

Schritten. 
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6. Öffentlicher Straßenverkehrslärm 

6.1. Situation  

Auf das Plangebiet wirken Geräusche aus dem öffentlichen Straßenverkehr umliegen-

der Straßen ein. Es soll auftragsgemäß der Straßenverkehrslärm im Prognose - Plan-

fall, der unmittelbar auf das Plangebiet einwirkt, untersucht werden. Die Lärmsituation 

im Untersuchungsgebiet bezüglich des Lärms aus dem Kfz-Verkehr auf öffentlichen 

Straßen wird im Einzelnen durch die folgenden bestehenden Straßen bestimmt: 

- Parkstraße, 

- Aachener Straße, 

- öffentlicher Stellplatz mit ca. vierzig Stellplätzen entlang der Parkstraße. 

Weiterhin wird punktuell ein Vergleich zwischen Prognose-Nullfall und Prognose-

Planfall auf die Bestandsbebauung durchgeführt. Im Folgenden wird entsprechen der 

vorliegenden Unterlagen die Einwirkung des Straßenverkehrslärms auf das Plangebiet 

untersucht. Der Abbildung 6-1 ist die Lage der untersuchten Straßenabschnitte zu 

entnehmen.  
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Abbildung 6-1: Lage der betrachteten Straßenabschnitte (Skizze o.M.) 
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Abbildung 6-2: Lage der betrachteten Straßenquerschnitte der BSV BÜRO FÜR 
STADT- UND VERKEHRSPLANUNG DR.-ING. REINHOLD BAIER 
GMBH (Skizze o.M.) 
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6.2. Eingangsdaten für die Berechnung  

Zur Berechnung der Emission des Straßenverkehrs wurden die zur Verfügung gestell-

ten Verkehrszahlen aus dem Jahr 2023 bezüglich der Parkstraße herangezogen. Wei-

terhin wurden die Zähldaten (www.nwsib-online.nrw.de) abgelesen und umgerechnet. 

Zusätzlich wurden vor Ort Querschnitte aufgenommen und abgeschätzt. Eine Haftung 

für die Eingangsdaten wird nicht übernommen. Es wurden folgende Verkehrszahlen 

zugrunde gelegt: 
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Tabelle 6-1 Eingangsdaten zur Berechnung der Emission entsprechend der 
RLS-19 – Planfall abgeschätzt 

Nr. Straße DTV Tag Nacht 

zul. 

Höchst-

ge-

schwin-

digkeit 

 Bezeichnung 
Gat-

tung 
 

M 

maßgebliche 

stündliche 

Verkehrsstärke 

p1 / p2 /  

mittlere Lkw-

Anteil  

p1 ohne 

Anhänger in 

% / p2 mit 

Anhänger in 

%  

M 

maßgebliche 

stündliche 

Verkehrsstärke 

p1 / p2 /  

mittlere 

Lkw-Anteil  

p1 ohne 

Anhänger 

in % / p2 

mit Anhä-

nger in % 

Pkw/Lkw 

Kfz/h % Kfz/h % km/h 

1 
Parkstraße siehe Tabelle 6-2 

und 6-3 
- - - - - - - 

2 Aachener Straße G 5575 322,0 3,0/4,0 56,0 3,0/4,0 50/50 

2 
Öffentlicher Parkplatz 44 

Stellplätze Parkstraße 
PST 60 Stellplätze  

0,3 Bewe-

gungen /h 
- 

0,06 Bewe-

gungen /h 
- - 

BAB = Autobahn, B = Bundesstraße, K und L= Kreis- und Landesstraße, G = Gemeindestraße, PST = öffentlicher 
Parkplatz Stadtnah gemäß Parkplatzlärmstudie  

Tabelle 6-2 Eingangsdaten zur Berechnung der Emission entsprechend der 
RLS-19 – Parkstraße Analysefall 
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Tabelle 6-3 Eingangsdaten zur Berechnung der Emission entsprechend der 
RLS-19 – Parkstraße Planfall 

 

6.3. Emissionen 

Es ergeben sich nach RLS-19 folgende Emissionspegel für die betrachteten Straßen 

bzw. Straßenabschnitte: 

Tabelle 6-4 Emissionspegel für den Straßenverkehr, nicht geriffelter Gussas-
phalt Planfall 

Nr. Straßenbezeichnung Prognose Planfall 

  Lw‘ in dB(A) 

  Tag Nacht 

1.1 Parkstraße Süd 63,4 55,6 

1.2 Parkstraße West 67,1 59,0 

1.3 Parkstraße Nord 66,4 59,4 

1.4 Parkstraße Ost 65,3 55,7 

2 Aachener Straße 79,6 72,0 

2 Öffentlicher Stellplatz Lw 74,2 Lw 67,2 

6.4. Berechnung der Immission 

Berechnet werden die Beurteilungspegel analog der aktuellen RLS-19. 
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6.5. Ergebnisse öffentlicher Straßenverkehrslärm im Planfall 

Es zeigt sich, dass die Geräusche verursacht durch den öffentlichen Straßenverkehr, 

die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags 

und 45 dB(A) nachts in allen betrachteten Geschossen eingehalten werden. Die Im-

missionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) tags 

und 49 dB(A) nachts werden ebenfalls eingehalten. 

Die Darstellung der flächigen Ausbreitungsberechnung ist dem Anhang A zu entneh-

men. (A1 tags 2,4 m Rechenhöhe – A2 nachts 2,4 m Rechenhöhe, A3 tags 5,1 m Re-

chenhöhe – A4 nachts 5,1 m Rechenhöhe, A5 tags 7,8 m Rechenhöhe – A6 nachts 

7,8 m Rechenhöhe). 
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6.6. Erhöhung der Pegel an der Bestandsbebauung durch die Planbebauung 

Im Weiteren wird die Erhöhung der Pegel öffentlicher Strassenverkehr, ausgelöst durch 

das Vorhaben sowie den Reflektionen an den zusätzlich errichteten Gebäuden im Unter-

suchungsgebiet, durch punktuelle Berechnungen an der Bestandsbebauung abgeprüft.  

Tabelle 6-5 Emissionspegel für den Straßenverkehr, nicht geriffelter Gussas-
phalt Analysefall 

Nr. Straßenbezeichnung Prognose Planfall 

  Lw‘ in dB(A) 

  Tag Nacht 

1.1 Parkstraße Süd 63,4 55,6 

1.2 Parkstraße West 64,5 52,7 

1.3 Parkstraße Nord 65,7 58,7 

1.4 Parkstraße Ost 56,2 - 

Tabelle 6-6 Emissionspegel für den Straßenverkehr, nicht geriffelter Gussas-
phalt Planfall 

Nr. Straßenbezeichnung Prognose Planfall 

  Lw‘ in dB(A) 

  Tag Nacht 

1.1 Parkstraße Süd 63,4 55,6 

1.2 Parkstraße West 67,1 59,0 

1.3 Parkstraße Nord 66,4 59,4 

1.4 Parkstraße Ost 65,3 55,7 
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Abbildung 6-3: Punktuelle Berechnung der Immissionen an der Bestandsbebauung 
– Erdgeschoss – Istfall 
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Abbildung 6-4: Punktuelle Berechnung der Immissionen an der Bestandsbebauung 
– 1. Obergeschoss – Istfall 
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Abbildung 6-5: Punktuelle Berechnung der Immissionen an der Bestandsbebauung 
– Erdgeschoss - Prognosefall 
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Abbildung 6-6: Punktuelle Berechnung der Immissionen an der Bestandsbebauung 
– 1. Obergeschoss - Prognosefall 

 

6.7. Zusammenfassung Erhöhung der Beurteilungspegel außerhalb des Plan-
gebietes ausgelöst durch den öffentlichen Straßenverkehr 

Ein Vergleich der Immissionen zwischen Prognose-Nullfall - und Prognose-Planfall des öf-

fentlichen Straßenverkehrs im Umfeld des Bebauungsplanes zeigt, dass ausgelöst durch 

den zusätzlichen Straßenverkehr sowie den Reflektionen der zusätzlich errichteten Ge-

bäude innerhalb des Bebauungsplanes entstehen können, zum Teil bis zu 4 dB(A) liegt. 

Dies ist auf die höheren Verkehre in Richtung West zurückzuführen. Im Bereich der südli-

chen Parkstraße ist die Erhöhung unter 1 dB(A) im Bereich der nördlichen Parkstraße im 

Bereich von 3 dB(A).  

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) werden wei-

terhin eingehalten. Der sogenannte Sanierungswert von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) wird 

nicht erreicht. 
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7. Sportlärm 

7.1. Situation  

Nördlich des Vorhabens befindet sich die Sportanlage des JSV Baesweiler 09 mit einem 

Multifunktionsspielfeld und einem Fußballfeld. In nordöstlicher Richtung befinden sich sie-

ben Außenspielfelder des Tennisclubs Baesweiler e.V. Der folgenden Abbildung 7-1 ist die 

Lage der Sportanlagen zu entnehmen.  
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Abbildung 7-1: Lage der Sportanlage (ohne Maßstab) 
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7.2. Berechnung der Emissionen 

Grundsätzlich werden für die personenbezogenen Emissionen die Ansätze der VDI 3770 

/18/ Emissionskennwerte von Schallquellen - Sport- und Freizeitanlagen (September 

2012) herangezogen.  

7.2.1. Sportanlage des JSV Baesweiler 09  

Für die Sportanlage des JSV Baesweiler 09 wird auf der sicheren Seite der ungünstigste 

Zustand angenommen, dass das Rasenspielfeld sowie das Multifunktionsfeld im Tagzeit-

raum innerhalb der Ruhezeit für zwei Stunden durch ein Fußballspiel genutzt wird. Das 

nordwestliche Spielfeld wird im ungünstigsten Falle zeitgleich in der Ruhezeit durch eine 

Leichtathletikveranstaltung genutzt. 

7.2.1.1. Fußballspielfeld und parallele Leichtathletikveranstaltung  

Für die rechnerische Prognose der von Fußballspielfeldern verursachten Geräuschimmis-

sion entsprechend 18. BImSchV wird nach dieser Richtlinie von den Geräuschemissions- 

werten der Spieler, der Schiedsrichterpfiffe und der Zuschauer ausgegangen. Sie werden 

unter Berücksichtigung der Zuschauerzahl n aus den Bestimmungsgleichungen für das 

Spielfeld und für den Zuschauerbereich ermittelt. 

Für den Trainingsbetrieb werden im nachfolgenden Emissionsmodell hundert Zuschauer 

und die Schiedsrichterpfiffe zugrunde gelegt. Dabei werden die Schiedsrichterpfiffe stell-

vertretend für die Geräuschemission des Übungsleiters verwendet. 

Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte Spielfeld verteilt)  

LWA = 73,0 dB + 20 lg (1+ n) dB  für n ≤ 30 

LWA = 98,5 dB + 3 lg (1+ n) dB(A)  für n > 30  

Dabei ist n die Zuschauerzahl. Der mittlere Maximalschallleistungspegel von Schiedsrich-

terpfiffen beträgt  

LMax = 118 dB(A) 

Spieler (auf das gesamte Spielfeld verteilt) L = 94 dB 
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Zuschauer (auf den gesamten Sitz- oder Stehplatzbereich verteilt) 

LWA,T= 80 dB + 10 lg (n) dB für n ≤ 500 

Eingangsdaten lagen nicht vor. Es wurden ein übliches Szenario für ein Spiel innerhalb 

der Ruhezeit als ungünstigstes Szenario angesetzt. 

Tabelle 7-1: Emissionstabelle/angenommene Belegung Fußballfeld Rasenfeld und 
Aschenplatz 

Wochen- 
tag Zeitraum 

Ruhe-
zeit Nutzung Zuschauer TP Spiel 

TP 
Pfiffe 

GP 
Spiel 

TP Zu-
schauer EWZ BZ 

Spiel 
bewertet 

Zuschauer 
bewertet 

werktags 20:00-22:00 in Spiel 100 94,0 104,5 96,9 100,0 2 2 104,6 100,0 

Leichtathletikveranstaltung  

Relevante Geräuschanteile bei Leichtathletikveranstaltungen sind Lautsprecherdurchsa-

gen, Schüsse, Pfiffe, Läuten, Starteransagen und Publikumsäußerungen.  

Entsprechen der VDI 3770 gilt  

LWAFTm = LWAFMax +10 log 5xn/t (dB(A)) 

Bei stündlich 10 Startschüssen ergibt sich stündlich eine impulsbehaftete Schallleistung  

LWAFTm = 134,9 + 10 log 5 x 10/3600 = 116,3 dB(A). 

Bei stündlich 10 Starterklappen ergibt sich stündlich eine impulsbehaftete Schallleistung  

LWAFTm = 121,0 + 10 log 5 x 10/3600 = 102,4 dB(A). 

Beim Einläuten der letzten Runde ergibt sich stündlich bei 10 Läutvorgängen eine impuls-

behaftete Schallleistung von 85,6 dB(A). 

Lautsprecherdurchsagen finden nicht statt. 

Bezüglich der Zuschauer wird analog der VDI 3770 bei 100 Zuschauern von einer stünd-

lich einwirkenden Schallleistung von 100 dB(A). 

Die Einwirkzeit der Leichtathletikveranstaltung wird mit zwei Stunden angesetzt. 

7.2.1.2. Tennisplätze – Tennis-Club Baesweiler e.V 

Auf dem Gelände des Tennis-Club Baesweiler e.V befinden sich sieben Tennisspielfelder 

im Freien. Im Weiteren werden die Immissionen der sieben Tennisfelder im Freien unter-

sucht. Gemäß der VDI 3770 wurden für die Tennisspielfelder im Freien folgende Ansätze 

gewählt: 

Die von Tennisanlagen verursachten Geräusche werden wesentlich durch die Ball-

schlagimpulse bestimmt. Beim Takt-Maximalverfahren werden fortlaufende Intervalle von 



Schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens «Parkstraße II» in 52499 Baesweiler  – Projektnummer 

B20221117-1 

Seite 45 von 77 

   

5 s betrachtet, wobei je 5-Sekunden-Intervall jeweils der höchste, mit der Frequenzbewer-

tung A und der Zeitbewertung „Fast“ gemessene Schalldruckpegel bestimmt wird. Treten 

innerhalb eines 5-Sekunden-Intervalls mehrere Ballimpulse auf (z. B. beim Zusammenwir-

ken mehrerer Anlagen) so zählt nur der jeweils höchste Ballimpuls. Je mehr Anlagen sich 

gleichzeitig im Einwirkbereich eines Immissionsorts befinden, desto geringer der Zusatz-

anteil einer weiterer, hinzukommenden Anlage. Dieser Aspekt wird bei der genauen Be-

rechnung berücksichtigt und führt zu einer Abnahme des Emissionswerts bei steigender 

Quellpunktanzahl. Die Spieldauer von Tennisspielen ist variabel Jedem Aufschlagpunkt n 

der sechs bespielten Doppelfelder wird ein Quellpunkt Qn mit einem beliebigen, aber für 

alle Qn gleichen Schallleistungspegel LW und einer Höhe 2 m über dem Boden zugeord-

net. Anmerkung: Eine übliche Ausbreitungsrechnung– gegebenenfalls unter Einbeziehung 

von Reflexion und Abschirmung– ergibt mit dem so ermittelten Immissionsanteil für jeden 

Quellpunkt eine Pegeldifferenz:  

Rn,i = LW-Lp,n,i (Pegeldifferenz – siehe Text) 

Lw = Schalleistungspegel an jedem einzelnen Quellpunkt im vorliegenden Fall 93 dB(A) je 

Aufschlagpunkt sowie 90 dB(A) für jeden Spieler, die Schallleistung ist impulsbewertet 

(VDI 3770) 

Die Quellpunkte werden so sortiert, dass Q1 der Quellpunkt mit dem kleinsten Übertra-

gungsmaß bzw. mit dem höchsten Immissionsanteil und Qn der Quellpunkt mit dem größ-

ten Übertragungsmaß bzw. mit dem kleinsten Immissionsanteil ist. Bei freier Schallaus-

breitung ist dies einfach eine Sortierung nach Abstand. Den so sortierten Quellpunkten 

wird nun ein Schallleistungspegel nach Tabelle 3 zugeordnet. Der Taktmaximalpegel am 

Immissionsort ergibt sich als Pegelsumme, der von allen Quellpunkten verursachten und 

mit einer Norm entsprechenden Immissionsberechnung ermittelten Teilpegel. Die Sortie-

rung der immissionsrelevanten Quellpunkte erfolgt programmgesteuert über das Berech-

nungsprogramm. 
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Tabelle 3 der VDI 3770: 2012-09 

 

Als Emissionshöhe wird gemäß der VDI 3770 eine Höhe von 2,0 m angesetzt. 

Bei sieben Tennisfeldern ergibt sich eine entsprechend der Tabelle 3 der VDI 3770 von 

80,5 dB(A) bis 89,8 dB(A).  

7.2.1.3. Parkplatzgeräusche 

Es werden die öffentlichen Stellplätze entlang der Parkstraße genutzt. 

7.3. Ergebnisse Sportlärm 

Es zeigt sich, dass die Geräusche verursacht durch die umliegenden Sportanlagen, die 

Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (Sportlärm) für ein allgemeines Wohngebiet im 

Plangebiet im Tagzeitraum außerhalb sowie in der abendlichen Ruhezeit die Immissions-

richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) an allen Fassaden und Geschos-

sen eingehalten werden. Hierbei wurde die Berechnung für die abendliche Ruhezeit ange-

setzt (20:00 bis 22:00 Uhr) bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte in diesem Beurtei-

lungszeitraum ist an allen Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen die Einhaltung der Im-

missionsrichtwerte im Tagzeitraum aufgrund der Beurteilungszeit sowie der anzusetzen-

den Immissionsrichtwerte sichergestellt. Eine Bespielung der Spielfelder im Nachtzeitraum 

sowie in der morgendlichen Ruhezeit ist nicht gegeben. 

Die Darstellung der flächigen Ausbreitungsberechnung ist dem Anhang B zu entnehmen. 

(B1 tags - Ruhezeit 2,4 m Rechenhöhe, B2 tags - Ruhezeit - 5,1 m Rechenhöhe, B3 tags -

Ruhezeit - 7,8 m). 
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8. Freizeitlärm 

8.1. Situation  

Nördlich des Plangebietes befinden sich mehrere Freizeiteinrichtungen.  

Unmittelbar nordöstlich des Plangebietes befindet sich ein sogenannter Dirtpark. Hier kön-

nen Mountain-Bikes auf einem Crossparcours gefahren werden.  

Weiterhin befindet sich in nordöstlicher Richtung ein Minigolfplatz mit vierzehn Spielfel-

dern.  

Nördlich des Plangebietes grenzt zunächst der Wasserspielplatz der Stadt Baesweiler an, 

das Spielen der Kinder auf den Freiflächen ist aus lärmtechnischer Sicht als sozialadäquat 

einzustufen (§ 22 Abs. 1a BImSchG), soweit die Spielfläche für Kinder unter 15 Jahren 

gekennzeichnet ist. Im Weiteren werden hier jedoch die Geräusche des installierten Was-

serspiels mitberücksichtigt.  

Weiter nördlich befindet sich die Schwimmhalle der Stadt Baesweiler, diese ist hinsichtlich 

der Geräusche der Haustechnik sowie der Nutzung innerhalb des Gebäudes bezogen auf 

das Plangebiet nicht immissionsrelevant. Ausnahmen bildet die an der Südfassade befind-

liche Röhrenkonstruktion einer Wasserrutsche, hier wurden vor Ort die Emissionsdaten 

messtechnisch erfasst. 

In weiterer nördlicher Richtung nördlich der Schwimmhalle befindet sich der Skaterpark 

der Stadt Baesweiler. Hier befindet sich ein Skateboard-Parcours sowie zwei kombinierte 

Bolz- und Basketballfelder. 

Der folgenden Abbildung 8-1 ist die Lage der betrachteten Freizeitanlagen zu entnehmen.  
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Abbildung 8-1: Lage der Freizeitanlage (ohne Maßstab) 
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8.2. Berechnung der Emissionen 

Grundsätzlich werden für die personenbezogenen Emissionen die Ansätze der VDI 3770 

/18/ Emissionskennwerte von Schallquellen – Sport- und Freizeitanlagen (September 

2012) herangezogen.  

8.2.1. Dirtparkanlage 

Unmittelbar nordöstlich des Plangebietes befindet sich eine sogenannte Dirtparkanlage. 

Hier können Mountain-Bikes auf einem Crossparcours gefahren werden. Immissionsrele-

vant sind hier die Kommunikationsgeräusche der Fahrer auf dem Parcours. Hier ist in der 

Regel davon auszugehen, dass vier Fahrräder (Crossbikes/Mountainbikes) gleichzeitig auf 

dem Parcours fahren und die Fahrer sich wechselseitig laut unterhalten. Weiterhin wird ei-

ne kontinuierliche Nutzung im ungünstigsten Beurteilungszeitraum, der abendlichen Ruhe-

zeit 20:00 bis 22:00 Uhr unterstellt. Eine nächtliche Nutzung ist auch aufgrund der Licht-

verhältnisse untersagt. 

Bei 4 Personen welche sich gleichzeitig „laut unterhalten“ wird entsprechend der VDI 

3770/18/ pro Person eine Schallleistung von Lw = 75 dB(A) angesetzt. Analog der VDI 

3770 /18/ wird die Schallleistung mit einem Impulszuschlag von KIMP 6,8 dB(A) gemäß VDI 

3770/8/ [KI = 9,5 – 4,5(n) lg dB(A)] versehen. Es ergibt sich somit eine Schallleistung von 

81,8 dB(A) auf einer Emissionshöhe von 1,7m. 

8.2.2. Minigolfplatz 

Weiterhin befindet sich in nordöstlicher Richtung ein Minigolfplatz mit vierzehn Spielfel-

dern. Die Anlage wird im Tagzeitraum betrieben. Es wird eine kontinuierliche Nutzung im 

ungünstigsten Beurteilungszeitraum, der abendlichen Ruhezeit 20:00 bis 22:00 Uhr ange-

setzt. 

Die Schallabstrahlung einer Minigolfanlage wird im Wesentlichen durch die Kommunikati-

onsgeräusche der Spieler bestimmt. Die Geräusche des Abschlages sowie der Spielbälle 

auf den Bahnen sind in der Regel vernachlässigbar. An einer vergleichbaren Minigolfanla-

ge wurde ein Abspielen des Balles mehrmals mit mindestens zehn Schlägen bis zum Ziel, 
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ohne Kommunikationsgeräusche, im Abstand gemessen. Es hat sich eine insgesamt im-

pulsbehaftetet abgestrahlte Schallleistung pro m Strecke von   

LWAeqT‘ = 70 dB(A)/m 

ergeben. Diese Schallleistung wird jeweils auf die vierzehn Spielfelder jeweils als Linien-

quelle verteilt. Die Emittentenhöhe wurde dem jeweiligen Spielfeld angepasst. An den ein-

zelnen Spielbahnen wird davon ausgegangen, dass sich im ungünstigsten Falle jeweils 

zwei Familien a 4 Personen aufhalten. Im Sinne einer Abschätzung auf der sicheren Seite 

wird davon ausgegangen, dass analog der VDI 37770 /18/, sich bei jeweils 8 Personen, 

die sich im Freien aufhalten, sich jeweils 4 Personen gleichzeitig „normal unterhalten“. 

Entsprechend der VDI 3770 entspricht dies pro Person einer Schallleistung von Lw = 65 

dB(A). Unter Berücksichtigung eines Impulszuschlages von 6,7 dB ergibt sich somit eine 

Gesamtschallleistung von Lw = 77,7 dB(A). Für die Berechnung wird angenommen, dass 

sich o.g. Schallleistung an jeder der 14 Spielbahnen kontinuierlich anliegt. Die Emissions-

höhe dieser Quelle wurde auf 1,7 m gesetzt.  

8.2.3. Wasserspielplatz 

Im Bereich des Wasserspielplatz befindet sich ein Wasserspeil. Diese emittiert durch das 

Abspritzen einer Wasserfontäne Geräusche. Vor Ort wurde durch eine Messung im Ab-

stand eine impulsbehaftete Schalleistung von 71,9 dB(A) ermittelt. Diese Schallleistung 

wurde im Tagzeitraum in der abendlichen Ruhezeit angesetzt. 

8.2.4. Schwimmbad – Röhrenkonstruktion 

Weiter nördlich befindet sich die Schwimmhalle der Stadt Baesweiler, diese ist hinsichtlich 

der Geräusche der Haustechnik sowie der Nutzung innerhalb des Gebäudes bezogen auf 

das Plangebiet nicht immissionsrelevant. Ausnahmen bildet die an der Südfassade befind-

liche Röhrenkonstruktion einer Wasserrutsche, hier wurden vor Ort die Emissionsdaten 

messtechnisch erfasst. Es ergab sich eine impulsbehaftete Schalleistung von 68,9 dB(A). 

Hier wurden drei Fahrten in fünf Minuten erfasst. Die im Abstand ermittelte Schallleistung 

wird kontinuierlich im Tagzeitraum in der abendlichen Ruhezeit angesetzt. 
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8.2.5. Skatepark 

In weiterer nördlicher Richtung nördlich der Schwimmhalle befindet sich der Skaterpark 

der Stadt Baesweiler. Hier befindet sich ein Skateboard-Parcours sowie zwei kombinierte 

Bolz- und Basketballfelder. 

Im nordöstlichen Bereich des Skatepark befinden ein Bereich mit Bowl/Pool. Im Bereich 

des Poolbereichs können die genauen Ansätze der VDI 3770/18/ genutzt werden. Für den 

Poolbereich wird eine impulsbehaftete Schallleistung entsprechend der VDI 3770 von 104 

dB(A) auf 1,0 m Höhe mittels einer Flächenquelle eingegeben. Als Maximalpegel kann für 

einen Skaterpark wird analog der VDI 3770 /16/ ein LwMax = 118 dB(A) angesetzt werden. 

Es wird ein Betrieb im Tagzeitraum in der abendlichen Ruhezeit angesetzt. 

Für die beiden Spielfelder mit den Aktivitäten Basketball, Streetball und Fußball wurde der 

Emissionsansatz eines Bolzplatzes gewählt. Die Emission Spielfeld in Anlehnung an die 

Studie über Geräusche für Trendsportanlagen /27/ und /28/ sowie analog der VDI 3770 

/18/ sind für einen Bolzplatz die kennzeichnenden Geräusche das Treten des Balls sowie 

die Kommunikation zwischen den Spielern. Das Geräusch, das beim Auftreffen des Balls 

am Tor in entsteht, ist mit Blick auf die vergleichsweise geringe Ereignishäufigkeit und den 

Schallleistungspegel von untergeordneter Bedeutung. Hier ist nach Angaben des Auftrag-

gebers die Bespielung mit Kindern und Jugendlichen anzunehmen. Nach der Studie wer-

den für ein Spiel mit 12 Erwachsenen bzw. Jugendliche ein Schallleistungspegel von LW = 

96 dB(A), ein Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit KT = 0 dB(A) und ein Zuschlag 

für Impulshaltigkeit KI = 0 dB(A) angesetzt. Dies begründet sich mit der überwiegend an-

zunehmenden Nutzung durch Kinder und Jugendliche. Somit ergibt sich ein Schallleis-

tungspegel von insgesamt LW = 96 dB(A). Als Emissionshöhe wurden 1,6 m angenom-

men. Als Maximalpegel für Schreien etc. kann analog der VDI 3770 /18/ ein LwMax = 108 

dB(A) angesetzt werden. Es wird ein kontinuierlich betrieb im Tagzeitraum in der abendli-

chen Ruhezeit angesetzt 
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8.3. Ergebnisse Freizeitlärm 

Es zeigt sich, dass die Geräusche verursacht durch den Freizeitlärm, die Immissionsricht-

werte des Freizeitlärmerlass NRW für ein allgemeines Wohngebiet von 50 dB(A) im Tag-

zeitraum während der abendlichen Ruhezeit im Bebauungsplangebiet einhalten bzw. un-

terschritten werden. Hierbei wurde die Berechnung für die abendliche Ruhezeit angesetzt 

(20:00 bis 22:00 Uhr) bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte in diesem Beurteilungszeit-

raum ist an allen Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen die Einhaltung der Immissions-

richtwerte im Tagzeitraum aufgrund der Beurteilungszeit sowie der anzusetzenden Immis-

sionsrichtwerte sichergestellt. Eine Nutzung im Nachtzeitraum ist nicht gegeben. 

Die Darstellung der flächigen Ausbreitungsberechnung ist dem Anhang C zu entnehmen. 

(C1 tags – Ruhezeit - 2,4 m Rechenhöhe, C2 tags – Ruhezeit - 5,1 m Rechenhöhe, C3 

tags – Ruhezeit - 7,8 m). 
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9. Gewerbelärm 

9.1. Situation 

In der Umgebung des Vorhabens befinden sich gewerblichen Quellen, unmittelbar 

westlich bzw. grenzt landwirtschaftlicher Betrieb an das Plangebiet an. In größerer 

Entfernung befindet sich in ca. 1,0 km nördlich eine Biogasanlage. Östlich des Plan-

vorhabens in ca. 1,0 km Entfernung befindet sich ein Windpark mit insgesamt sechs 

Windenergieanlagen.  

Eine orientierende Messung während eines Ortstermins ließ keinen verlässlichen 

Rückschluss auf maßgeblich einwirkende gewerbliche Geräusche tags und nachts im 

Plangebiet zu. 

Die Geräusche der Windenergieanlagen waren vor Ort subjektiv nicht wahrnehmbar, 

es ist jedoch anzunehmen, dass diese Anlagen eventuell einen Anteil an den gewerb-

lichen Geräuschen im Nachtzeitraum haben. Aus diesem Grunde werden die Wind-

energieanlagen mitbetrachtet, aufgrund der Berechnungsvorschrift separat berechnet, 

und dann den Gesamtergebnissen „Gewerbe“ aufaddiert. 
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9.2. Grundsätzliche Eingangsdaten Windenergieanlagen 

Bei der Berechnung der gewerblichen Immissionen verursacht durch Windenergieanlagen 

ist in der Regel die Einhaltung der Immissionsrichtwerte im Tag- und Nachtzeitraum der 

TA Lärm zu erfüllen. Hier stellt der Nachtzeitraum mit den höheren Anforderungen an die 

lauteste Nachtstunde der TA Lärm den höheren Schutzanspruch dar.  

Die Geräusche einer Windenergieanlage setzen sich aus mehreren Einzelschallquellen zusam-

men. Die Geräusche von Generator, Getriebe und Hydraulikpumpen, Lüfteranlagen und Transfor-

matoren, welche über eventuelle Öffnungen der oberen Gondel und im Turm abstrahlen. Es sind 

auch Körperschallübertragung über Maschinenhaus, Blätter und Turm möglich, welche ebenfalls in 

die Umgebung abstrahlen können. Alle Geräusche einer Windenergieanlage sind direkt abhängig 

von der Bauart, der Betriebsart sowie maßgeblich von der Windgeschwindigkeit. Die Berechnung 

der Geräusche sollte in der Regel breitbandig berechnet werden. Eine Ton- und Impulshaltigkeit 

kann je nach Ausführung mit einwirken.  

Für die Berechnung wird der immissionsrelevante Schallleistungspegel LWA einer Windenergiean-

lage ermittelt. Dieser Pegel ist der Schallleistungspegel einer in Betrieb befindlichen WEA, der an 

den Immissionsorten den höchsten Beurteilungspegel beim bestimmungsgemäßen Gebrauch der 

Anlage erzeugt. Dieser wird bei Windenergieanlage bei einer Windgeschwindigkeit von bis zu 10 

m/s (auf 10 m Höhe) erreicht bzw. bei der Windgeschwindigkeit bei 95 % der Nennleistung, wenn 

dies unterhalb von 10 m/s (auf 10 m Höhe) der Fall ist. Mit dem anzusetzenden Schallleistungspe-

gel sind alle Schallquellen einer Windenergieanlage  berücksichtigt. Der Betriebszustand einer 

Windenergieanlage und damit auch die Geräuschemission wird wesentlich durch die 

Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe bestimmt. Zur Vermeidung einer Überlastung der 

Windenergieanlage wird die elektrische Leistung regelungstechnisch so begrenzt, dass die 

Anlage keine höhere Leistung als ihre Nennleistung erzeugen kann.  
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Es werden die folgenden Regelungsmechanismen unterschieden: 

• „pitch“-Regelung 

„pitch“-geregelte Anlagen arbeiten mit einer dynamischen Verstellung des Blattanstellwin-

kels. Nach Erreichen der Nennleistung werden die Rotorblätter so verdreht, dass sie dem 

Wind eine geringere Angriffsfläche bieten. Hierdurch wird die dem Wind entnommene 

Leistung begrenzt. Der Schallleistungspegel dieser Anlagen nimmt i. d. R. nach Erreichen 

der Nennleistung nicht mehr zu. 

• „stall“-Regelung 

Bei „stall“-geregelten Anlagen ist das Rotorblattprofil so ausgelegt, dass die 

aerodynamische Strömung am Rotorblatt nach Erreichen der Nennleistung mit 

zunehmender Windgeschwindigkeit abreißt. Der Strömungsabriss ist in Form eines Brau-

sen („stall-Effekt“) hörbar. Der Schallleistungspegel dieser Anlagen nimmt i. d. R. nach Er-

reichen der Nennleistung weiter zu. 

• Aktive „stall“-Regelung 

Bei größeren „stall“-geregelten WEA mit Leistungen über 1 MW wird häufig eine aktive 

„stall“-Regelung eingebaut. Um bei geringeren Windgeschwindigkeiten ein höheres Dreh-

moment zu erhalten, werden die Rotorblätter wie bei einer „pitch“-geregelten Anlage in je-

doch nur wenige fixe Stellungen verdreht. Bei Erreichen der Nennleistung werden die Blät-

ter anders als bei der „pitch“-Regelung so verdreht, dass der Anstellwinkel zunimmt und 

ein stärkerer Strömungsabriss eintritt. Der regelungstechnisch erzwungene Strömungs-

abriss bei Erreichen der Nennleistung verändert die Geräuschcharakteristik der Anlagen 

wegen des plötzlich auftretenden „stall-Effektes“ deutlich. Der Schallleistungspegel dieser 

Anlagen nimmt nach Erreichen der Nennleistung weiter zu. 

Windenergieanlagen können tieffrequente Schallanteile aufweisen, diese sind in der Regel bei Ab-

ständen ≥ 300 m vernachlässigbar sind. 

Hinsichtlich der Ton- und Informationszuschläge der TA Lärm ist, wenn in den zugrunde gelegten 

Messberichten nicht vermerkt, kein Zuschlag zu vergeben. 

Das Berechnungsverfahren von Windenergieanlagen weicht von den Vorgaben der TA Lärm in 

Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 ab. Hier ist das sogenannte Interimsverfahren des LANUV 

NRW anzuwenden.   
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9.3. Eingangsdaten Windenergieanlagen 

Entsprechend dem Energieatlas des Landes NRW konnten bezüglich der im Umfeld des 

Vorhabens folgende Eingangsdaten bezüglich der in Betrieb befindlichen Windenergiean-

lagen ablesen. Dem Energieatlas NRW ist zu entnehmen, dass Anlagen in dem bestehen-

den Windpark zum Teil ausgetauscht werden sollen, im vorliegenden Fall werden die Be-

standsanlagen berücksichtigt, diese weisen in der Regel eine höhere Schallleistung auf: 

Tabelle 9-1 Eingangsdaten zur Berechnung der Emission  

Bereich Bezeichnung Hersteller Typ Gesamthöhe 

in m über 

Bodenniveau 

UTM 32 Ost UTM 32 Nord 

Östlich WEA_3271 ENERCON GmbH E-53 100 303300 5643122 

Östlich WEA_2033 ENERCON GmbH E-48 100 303529 5643010 

Östlich WEA_2034 ENERCON GmbH E-48 100 303183 5642500 

Östlich WEA_2076 ENERCON GmbH E-53 100 303303 5642841 

Östlich WEA_376 ENERCON GmbH E-82E2/2.3MW 149 303763 5642430 

Östlich WEA_377 ENERCON GmbH E82_E2/2300 149 303540 5642050 
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Abbildung 9-1: Lage der Windenergieanlagen in der Umgebung des Vorhabens (oh-
ne Maßstab) 
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Die Schallleistungen wurden von den öffentlich zugänglichen Herstellerangaben abgele-

sen, es wurde der sogenannte LwA,90 angesetzt, dieser wurde mit Zuschlages δges und 

OVG für den oberen Vertrauensbereich versehen. Die Spektren wurden den ebenfalls den 

verfügbaren Herstellerangaben sowie den Hinweisen des LAI entnommen.  

Tabelle 9-2 Eingangsdaten zur Berechnung anhand von Herstellerangaben in-
klusive eines Zuschlages δges und OVG für den oberen Vertrau-
ensbereich – Oktavspektren entsprechend den Herstellerangaben 
bzw. LAI Hinweisen Berechnung Vorbelastung 

Bereich Bezeichnung Gesamthöhe in m 

über Bodenniveau 

Nabenhöhe in 

m über Boden-

niveau 

LWA,90 Schallleistung 

tags in dB(A) 

LWA,90 Schallleistung 

nachts in dB(A) 

Östlich WEA_3271 100 73 104,4 104,4 

Östlich WEA_2033 100 76 104,0 104,0 

Östlich WEA_2034 100 76 104,0 104,0 

Östlich WEA_2076 100 73 104,4 104,4 

Östlich WEA_376 149 108 107,5 107,5 

Östlich WEA_377 149 108 107,5 107,5 
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9.4. Berechnung der Immission, Ergebnisse 

Berechnet und dargestellt werden die Beurteilungspegel analog der TA Lärm, wie un-

ter Kapitel 4 beschrieben. Es wird weiterhin das sogenannte Interimsverfahren ange-

wendet. Zitat Windenergie Handbuch.  

Der DIN/VDI-Normausschuss Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) er-

hielt bereits im Jahr 2006 den Auftrag, ein spezielles Ausbreitungsmodell für Windenergiean-

lagen zu entwickeln, hat jedoch bis heute kein Modell oder einen Entwurf dazu vorgelegt. Als 

spontane Reaktion auf die Uppenkamp-Studie schlug der NALS zur Verbesserung der Aus-

breitungsrechnung ein „Interimsverfahren“ vor [NALS 2015]. Dabei handelt es sich nicht 

um eine „normale“ DIN-Norm, die das entsprechende Erarbeitungs-, Prüf- und Einwendungs-

verfahren durchlaufen hat, sondern um einen einfachen Beschluss des NALS. 

Die LAI richtete ebenfalls im Frühjahr 2015 einen Arbeitskreis ein, um zu prüfen, ob ein Ab-

weichen von der nach der TA Lärm bindend vorgegebenen Ausbreitungsrechnung nach ISO 

9613-2 angezeigt sei. Dieser Arbeitskreis diskutierte intensiv die neuen Erkenntnisse und er-

arbeitete eine neue Version des LAI-Dokuments „Hinweise zum Schallimmissionsschutz 

bei Windkraftanlagen“, dessen letzte Version auf den Stand 30.06.16 datiert [LAI 9-2017]. 

Die LAI beschloss jedoch in ihrer Sitzung im September 2016 noch nicht über dieses neue 

Hinweispapier, sondern wartete weitere Messkampagnen zur Verifizierung der Messergebnis-

se und der vorgesehenen Modifikationen der Ausbreitungsrechnung ab. Nach Abschluss 

und Prüfung der Ergebnisse dieser Messkampagnen, die die Ergebnisse der Uppenkamp Stu-

die bestätigten [DNV-GL 2017, Windtest 2017], beschloss die LAI in ihrer Sitzung im Septem-

ber 2017 die überarbeitete Version des Hinweispapiers. Die Umweltministerkonferenz 

(UMK) hat im November 2017 das LAI-Hinweispapier zur Kenntnis genommen. 

Mit den aktualisierten LAI-Hinweisen ist allerdings noch kein abschließender wissenschaftli-

cher Erkenntnistand hinsichtlich der Schallausbreitung von Windenergieanlagen erreicht. So 

weist bereits die Titulierung der NALS-Mitteilung als „Interimsverfahren“ und der Verweis auf 

die Erarbeitung eines (umfassenden) Schallausbreitungsmodells in Form der VDI 4101 Blatt 

2 darauf hin, dass die Entwicklung eines Schallausbreitungsmodells speziell für Windenergie-

anlagen noch nicht abgeschlossen ist. Es wird u.a. erwartet, dass die Bodendämpfung 

komplexer ist als die im Interimsverfahren abgebildete Reflexion am Boden von pauschal 

3 dB und eine Abstands- und Frequenzabhängigkeit aufweist [Engelen/Piorr 2015]. 

In NRW galt während des laufenden Prüfungsprozesses nach Erlasslage sowie generell auf 

Grund der Bindungswirkung der TA Lärm die bisherige Berechnungsmethodik [MKULNV 3b- 

2015]. Eine vorzeitige (ggf. stetig anzupassende) Übernahme eines noch in der Entwicklung 

und Diskussion befindlichen Modells in die Verwaltungspraxis war und ist generell nicht sinn-
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voll. Auch die obergerichtliche Rechtsprechung bewertete die Uppenkamp-Studie durchge-

hend als Beitrag zur wissenschaftlichen Diskussion, aber nicht als gesicherten Erkenntnisfort-

schritt, der die Bindungswirkung der TA Lärm für Behörden und Gerichte entfallen lassen 

würde [OVG Münster 8 B 1018/15, OVG Lüneburg 12 ME 132/16, OVG Schleswig 1 MB 

14/15, VGH Mannheim 3 S 2225/15]. Nach dem o.g. LAI-Beschluss und der Kenntnisnahme 

durch die UMK führte das MULNV (sowie weitere Landesumweltministerien) das neue LAI 

Hinweispapier zur Anwendung in der Verwaltungspraxis per Erlass ein [MULNV 11-2017]. 

Die Immissionsschutzbehörden sind daher nun durch den Erlass an die Anwendung der 

neuen LAI-Hinweise und somit des Interimsverfahrens des NALS gebunden. Für die Gerichte 

entfaltet jedoch weder der Erlass noch der Beschluss der LAI oder die Kenntnisnahme 

der UMK eine Bindungswirkung. Da Bund und Länder auf ein Änderungsverfahren der TA 

Lärm nach §§ 48, 51 BImSchG und damit auf den Einsatz ihrer Regelungskompetenz verzich-

tet haben, liegt die Letztentscheidung über die Anwendung des neuen Ausbreitungsmodells 

nun bei den Gerichten, die selbständig die Frage zu entscheiden haben, ob der 

derzeitige wissenschaftliche Erkenntnisstand eine Abweichung von der TA Lärm als normkon-

kretisierende Verwaltungsvorschrift rechtfertigt. Der LAI-Beschluss gab für den überwiegenden 

Teil der Rechtsprechung bisher noch keinen Anlass, das neue Berechnungsmodell 

zu akzeptieren [VG Minden 11 K 41/16 vom 30.08.17, VG Münster 10 L 1324/17 vom 

27.09.17, OVG Koblenz 8 B 11345/17 vom 17.10.17, VG Arnsberg 4 K 2130/16 vom 

17.10.17 allein anders auf Grund eines immissionsschutzrechtlich fehlerhaften Verständnisses 

des Begriffs „Stand der Technik“: VG Düsseldorf 28 L 3809/17 vom 25.09.17]. Es bleibt 

zu hoffen, dass die Oberverwaltungsgerichte zeitnah durch explizite Entscheidungen eine 

Klärung hinsichtlich der Anwendung oder auch Nicht-Anwendung des neuen Schallausbrei-

tungsmodells (möglichst bundesweit einheitlich) herbeiführen, um so wieder Rechtssicherheit 

für die Verwaltungspraxis herzustellen. Von der Frage einer Anwendung des neuen 

Verfahrens für laufende und zukünftige Genehmigungsverfahren ist die Frage einer rückwir-

kenden Anwendung der neuen LAI-Hinweise auf bereits erteilte Genehmigungen im Rahmen 

von noch laufenden Nachbarklagen zu unterscheiden. Letzteres ist ausgeschlossen, da 

grundsätzlich bei Nachbarklagen die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt der Genehmi-

gungserteilung maßgeblich ist und zudem Novellierungen der TA Lärm und TA Luft auch 

immissionsschutzrechtlich keine rückwirkende Anwendung auf genehmigte Projekte allein 

anlässlich eines laufenden Nachbarklageverfahrens finden [siehe hierzu ausführlich Agatz. 

Die Anwendung von neuen Standards auf bestehende Anlagen ist hingegen eine Frage der 

Überwachung [zur Frage der Bedeutung und Anwendung des neuen LAI Hinweispapiers bei 

der Überwachung von bestehenden Alt-WEA siehe Kapitel „Überwachung - Schall“]. 
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9.5. Gewerbebetriebe und Gewerbeflächen in der Umgebung des Vorhabens 

In der Umgebung des Vorhabens befinden sich gewerblichen Quellen bzw. Gewerbe-

betriebe.  

Abbildung 9-2: Lage der Gewerbebetrieb in der Umgebung des Vorhabens (ohne 
Maßstab) 

 

Unmittelbar östlich grenzt ein landwirtschaftlicher Betrieb an. In weiterer östlicher Rich-

tung in ca. 0,5 km Entfernung befindet sich eine Biogasanlage. In westlichen Ortslage 

werden zwei Gewerbebetriebe entsprechender Vorgutachten /57/ und /58/ mitberück-

sichtigt. 

9.5.1. Biogasanlage 

Im Bereich der Biogasanlage wird entsprechend vergleichbaren Anlagen auf der sicheren 

Seite angesetzt, das tagsüber ca. 25 Traktoren das Gelände anfahren und entladen. Die 

Schallleistung eines Traktors wir mit 106 dB(A) als bewegte Punktquelle eingegeben und 

mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h angesetzt. Die Fahrzeuge fahren von der Westsei-

te kommend das Betriebsgelände an und verlassen auf diese Strecke das Gelände wie-

der. Auf dem Gelände wird tagsüber eine vierstündiger Betrieb eines Radladers, dieser 

wirkt als Flächenquelle mit einer Schallleistung von 105 dB(A) ein. 
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Das BHKW Modul sowie die Nebeneinrichtung mit Lüftern etc. wirken tags kontinuierlich 

mit einer Schallleistung von 109 dB(A) ein. Im Nachtbetrieb wirkt das BHKW Modul mit 

Nebenanlagen kontinuierlich mit einer Schallleistung von 99 dB(A) ein. Die Quellenhöhe 

wurde mit 2,0 m über Boden eingegeben. Die Schallleistungen wurden aus entsprechen-

den Betriebsbeschreibungen und Studien umgerechnet. 

9.5.2. Landwirtschaftlicher Betrieb  

Westlich des Plangebietes befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einer Maschi-

nen- und Lagerhalle. Die Halle die östlich des Plangebietes angeordnet ist, dient zur Un-

terstellung der Landmaschinen und Zwischenlagerung von Saat- und Erntegut. Östlich des 

Plangebiets befahren die Verkehre des Gehöfts eine Zuwegung, um von und zu Feldarbei-

ten zu fahren. Im Weiteren werden über westlich gelegenen Weg, also hinsichtlich des 

Plangebiets ungünstigst gelegenen Weg, der gesamt Zu- und Abfahrtsverkehr der Lkw 

angesetzt. Es finden nach Abstimmung der Stadt Baesweiler mit dem Betreiber finden auf 

dem Gelände des Gehöfts folgende Fahrzeugbewegungen sowie Ladetätigkeiten statt, 

diese wurde zum Teil aufgrund der Erfahrung an anderen Gehöften auf der sicheren Seite 

abgeschätzt. Es wurde folgende Vorgänge und Ansätze im Rechenmodell eingegeben: 

• Lkw Fahrten zur Anlieferung von Saatgut und Auslieferung von Erntegut in West-

richtung.1 Lkw/h – 16 Lkw/Tag.  

• Reinigungs- und Wartungsarbeiten auf der Hoffläche. 

• Be- und Entladung im der Halle im Tagzeitraum. 

• Bewegung der vier Traktoren sowie der zwei Mähdrescher im Tagzeitraum auf der 

Hoffläche und auf die östlich gelegenen Felder. 

• Zu- und Abfahrt von Großfahrzeugen in westlicher Richtung tags. 

Hinweis: Bei Erntebetrieb ist bei einer notwendigen nächtlichen Bewirtschaftung über die 

dargestellten Vorgänge hinaus, die Gewährung eines sogenannten seltenen Ereignisses 

im Sinne der TA Lärm üblich. Hier werden höhere Immissionsrichtwerte für 10 Tag im Jahr 

zugelassen. 
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Im Weiteren werden folgende Vorgänge für den Prognose-Planfall angesetzt: 

Traktorfahrten/Maschinenfahrten 

Analog der Studie /41/ ist für Landmaschinen (Traktor, Hoflader, Mähdrescher) eine Emis-

sion mit Lw’,1h = 62 dB(A) pro Meter Fahrstrecke und Stunde angesetzt, alternativ kann 

diese als bewegte Punktquelle mit einer impulsbehafteten Schallleistung von 106 dB(A) 

bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h eingegeben werden. 

Es wird im Weiteren davon ausgegangen, dass täglich 64 Traktoren das Betriebsgelände 

zur Entladung anfahren. Es wird von einer Einsatzzeit von 16 Stunden tags ausgegangen. 

Nachts wurden sechs Fahrten in der lautesten Nachtstunde angesetzt. 

Be- und Entladung Traktorenzüge/Lkw 

Im Bereich der Lagerhalle ist im ungünstigsten Falle mit Be- und Entladungen im Freien zu 

rechnen. Hier können im ungünstigsten Falle Schüttgeräusche sowie mobile Ladegeräte 

einwirken, die Schallleistung solcher Vorgänge ist auf der sicheren Seite mit 99 dB(A) und 

einer Einwirkzeit von 25 % der Beurteilungszeit tags eingegeben worden. 

Reinigungs- und Wartungsarbeiten 

Im Bereich der Hoffläche können einfache Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Ma-

schinen durchgeführt werden. Diese Geräusche (ungünstigster Fall Hochdruckreiniger) 

können am Tag bis zu zwei Stunden mit einer Schallleistung von 98 dB(A) einwirken. 

Lkw Verkehre 

In der Regel ist täglich im ungünstigsten Fall mit bis zu 16 LKW tags für Anlieferung und 

Abholungen zu rechnen. Die einzelnen Emissionsansätze sind in Anlehnung an die tech-

nischen Berichte /44/ und /45/ gewählt. Die Emission eines LKW ist in der Studie mit 

Lw’,1h = 63 dB(A) pro Meter Fahrstrecke und Stunde angesetzt, alternativ kann diese als 

bewegte Punktquelle bei einer Geschwindigkeit von 25 km/h und einer Schallleistung von 

Lw = 103 dB(A) eingegeben werden. 
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Zusätzliche Geräusche LKW 

Insbesondere im Anlieferungsbereich entstehen zusätzliche Geräusche der Lkw durch be-

sondere Fahrzustände und Einzelereignisse. 

Für besondere Fahrzustände entsprechend /42/ und /43/ sowie für die Einzelereignisse 

wird von folgenden mittleren Schallleistungspegeln ausgegangen: 

Tabelle 9-3: Einzelereignisse LKW 

Vorgang LWA in dB 
Anzahl der Ereig-

nisse pro LKW 

Dauer 

der Ereig-

nisse 

Anzahl der ge-

samten Ereig-

nisse 

16 LKW/h 

Motorstart 100 1 5 sec 64 

Türenschlagen 100 2 5 sec 128 

Betriebsbremse 108 2,5 5 sec 640 

Leerlauf 94 1 2 min 64 

Es ist mit einer mittleren Schallleistung bezogen auf eine Stunde Einwirkungszeit für die-

se Vorgänge von 

LWA, 1/h  = 102,3dB(A) 

zu rechnen. 

Maximalpegel 

Es können im Tagzeitraum durch Lkw Bremsimpulse, Schläge etc. einzelne, kurzzeitige 

Geräuschspitzen von bis zu 

LwMax = bis 115 dB(A) 

auftreten. 
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9.6. Berechnung der Immission, Gewerbelärm ohne Windkraft 

Berechnet und dargestellt werden die Beurteilungspegel analog der TA Lärm, wie un-

ter Kapitel 4 beschrieben. Zuschläge für die Ruhezeiten gemäß TA Lärm werden pro-

grammgesteuert über die Nutzungsflächen vergeben. 

9.7. Fazit Gewerbelärm 

Grundsätzlich zeigte sich vor Ort, dass im Plangebiet Immissionen aus gewerblichen 

Geräuschen zu erwarten sind. Insbesondere wirken die Geräusche aus dem Be-

standsbetrieb landwirtschaftlicher Betrieb östlich des Plangebietes ein. Im Plangebiet, 

mit der geplanten Ausweisung allgemeines Wohngebiet (WA), führen die gewerblichen 

Emissionen in Summe zu keiner Überschreitung der Immissionsrichtwerte für allge-

meine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts.  

Die Windenergieanlagen wirken im Plangebiet mit Pegeln kleiner 34 dB(A) nachts ein. 

Die Darstellung der flächigen Ausbreitungsberechnung ist dem Anhang D zu entneh-

men, die Abbildungen D1 bis D 6 stellen die Ergebnisse der betrachteten Gewerbebe-

triebe und Gewerbeflächen inklusive Windenergieanlagen dar, diese wurden in zwei 

getrennten Rechenschritten berechnet und dann aufaddiert. (D1 tags 2,4 m Rechen-

höhe – D2 nachts 2,4 m Rechenhöhe, D3 tags 5,1 m Rechenhöhe – D4 nachts 5,1 m 

Rechenhöhe, D5 tags 7,8 m Rechenhöhe – D6 nachts 7,8 m Rechenhöhe). 
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10. Maßgebliche Außenlärmpegel 

Für unterschiedliche Lärmquellen, wie 

•  Straßenverkehr 

• Sportlärm 

• Freizeitlärm 

• Gewerbe 

werden gemäß der DIN 4109 für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung 

von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm jeweils angepasste Mess- und Beurtei-

lungsverfahren angegeben, die den unterschiedlichen akustischen Wirkungen der 

Lärmarten Rechnung tragen und im Regelfall rechnerisch ermittelt. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel La nach DIN 4109-1: 2018-01 ergibt sich aus plus 

dem Zuschlag zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung (größeres Schutzbe-

dürfnis in den Nachtstunden); dies gilt in der Regel für Räume, die überwiegend zum 

Schlafen genutzt werden können.  

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung 

ergibt. 

10.1. Maßgebliche Außenlärmpegel Straßenverkehrs  

Der maßgebliche Außenlärmpegel des Straßenverkehrs (La,STR) ist der um 3 dB er-

höhte Beurteilungspegel gemäß 16. BImSchV vor den Fassaden.  

Beträgt die Differenz der Beurteilungspegel für die Tag- und Nachtzeit weniger als 10 

dB, so ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes 

aus einem 3 dB erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 

dB. 
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10.2. Maßgebliche Außenlärmpegel Sport  

Der maßgebliche Außenlärmpegel Sport (La,Spo) wird aus der energetischen Summe 

der resultierende Beurteilungspegels unter Berücksichtigung einer Korrektur gegen-

über Freifeldausbreitung von +3 dB. Im vorliegenden Fall wurde die Ausschöpfung des 

Immissionsrichtwertes angesetzt. 

10.3. Maßgebliche Außenlärmpegel Freizeit  

Der maßgebliche Außenlärmpegel Freizeit (La,Frz) wird aus der energetischen Sum-

me der resultierende Beurteilungspegels unter Berücksichtigung einer Korrektur ge-

genüber Freifeldausbreitung von +3 dB. Im vorliegenden Fall wurde die Ausschöpfung 

des Immissionsrichtwertes angesetzt. 

10.4. Maßgebliche Außenlärmpegel Gewerbe  

Der maßgebliche Außenlärmpegel des Gewerbes (La,GEW) ist der zulässige Richt-

wert gemäß TA-Lärm tags an vom Gewerbelärm beaufschlagten Fassaden, sofern 

keine Überschreitung der Richtwerte im Tag- und Nachtzeitraum zu verzeichnen ist. 

Diese Vorgehensweise verhindert auch eine Einschränkung zukünftiger gewerblicher 

Planungen. Aufgrund der Freifeldausbreitung ist grundsätzlich ein Zuschlag von +3 dB 

ist zu addieren. 

10.5. Ergebnisse - Resultierender maßgeblicher Außenlärmpegel  

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen 

her, so berechnet sich der resultierende Außenlärmpegel La,Res, jeweils getrennt für 

Tag und Nacht, aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i nach folgen-

der Gleichung : 

 

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei normgemäß unterschiedlichen Definitio-

nen der einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegel in Kauf genommen. 
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In der folgende Abbildung 10-1 und 10-2 sind die Ergebnisse der Berechnung zu den 

maßgeblichen Außenlärmpegeln für den Fall einer freien Schallausbreitung 1. OG tags 

und nachts dargestellt. In der Abbildung 10-3 ist die Zuordnung auf die Größe „Lärm-

pegelbereich“ dargestellt. Im Anhang E -F sind alle Geschosshöhen dargestellt. 
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Abbildung 10-1 maßgeblicher Außenlärmpegel Geschosshöhe 1. OG tags 
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Abbildung 10-2 maßgeblicher Außenlärmpegel Geschosshöhe 1. OG nachts 
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Abbildung 10-3 maßgeblicher Außenlärmpegel - Zuordnung auf die Größe „Lärmpe-
gelbereich“ 
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Gemäß DIN 4109:2018-01 muss der maßgebliche Außenlärmpegel auf die Größe 

„Lärmpegelbereiche“ umgeschrieben werden. Der Zusammenhang zwischen den 5 dB 

-Klassen und der Maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109:2018-01 und den 

Lärmpegelbereichen wird wie folgendermaßen dargestellt: 

Tabelle 10-1: Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 

 

Es ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Lärmpegelbereiche an der jeweiligen Bau-

grenze keine Abschirmung auf den anderen zu bebauenden Flächen berücksichtigt wur-

den, so dass in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan eine Öffnungsklausel zu emp-

fehlen wäre, damit auf schalltechnischen Nachweis einer sachverständigen Stelle entspre-

chend der konkreten Planung von den Vorgaben für den ungünstigen Fall (worst-case-

Fall) abgewichen werden kann. Es ist weiterhin zu beachten, dass ohne konkrete Planung 

oder spezielle Voraussetzungen aus der Kenntnis des Lärmpegelbereichs nicht auf die er-

forderlichen resultierenden Bauschalldämmmaße einzelner unterschiedlicher Außenbau-

teile des Gebäudes und demzufolge auch nicht auf Schallschutzklassen für in Außenbau-

teilen vorhandener Fenster geschlossen werden kann. Hierfür bedarf es der Kenntnis der 

jeweiligen Raumnutzung, Raumgröße sowie der Fassadenausgestaltung.  
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11. Zusammenfassung der Ergebnisse und Bewertung des Vorhabens 

Es zeigt sich, dass die Geräusche verursacht durch den öffentlichen Straßenver-

kehr, die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) 

tags und 45 dB(A) nachts in allen betrachteten Geschossen eingehalten werden. Die 

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete von 59 dB(A) 

tags und 49 dB(A) nachts werden ebenfalls eingehalten. 

Ein Vergleich der Immissionen zwischen Prognose-Nullfall - und Prognose-Planfall des öf-

fentlichen Straßenverkehrs an der Bestandsbebauung im Umfeld des Bebauungsplanes 

zeigt, dass ausgelöst durch den zusätzlichen Straßenverkehr sowie den Reflektionen der 

zusätzlich errichteten Gebäude innerhalb des Bebauungsplanes entstehen können, zum 

Teil bis zu 4 dB(A) liegt. Dies ist auf die höheren Verkehre in Richtung West zurückzufüh-

ren. Im Bereich der südlichen Parkstraße ist die Erhöhung unter 1 dB(A) im Bereich der 

nördlichen Parkstraße im Bereich von 3 dB(A). Die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-

SchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) werden weiterhin eingehalten. Der sogenannte Sa-

nierungswert von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) wird nicht erreicht. 

Es zeigt sich, dass die Geräusche verursacht durch die umliegenden Sportanlagen, die 

Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (Sportlärm) für ein allgemeines Wohngebiet im 

Plangebiet im Tagzeitraum außerhalb sowie in der abendlichen Ruhezeit die Immissions-

richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) an allen Fassaden und Geschos-

sen eingehalten werden. Hierbei wurde die Berechnung für die abendliche Ruhezeit ange-

setzt (20:00 bis 22:00 Uhr) bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte in diesem Beurtei-

lungszeitraum ist an allen Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen die Einhaltung der Im-

missionsrichtwerte im Tagzeitraum aufgrund der Beurteilungszeit sowie der anzusetzen-

den Immissionsrichtwerte sichergestellt. Eine Bespielung der Spielfelder im Nachtzeitraum 

sowie in der morgendlichen Ruhezeit ist nicht gegeben. 

Es zeigt sich, dass die Geräusche verursacht durch den Freizeitlärm, die Immissions-

richtwerte des Freizeitlärmerlass NRW für ein allgemeines Wohngebiet von 50 dB(A) im 

Tagzeitraum während der abendlichen Ruhezeit im Bebauungsplangebiet einhalten bzw. 

unterschritten werden. Hierbei wurde die Berechnung für die abendliche Ruhezeit ange-

setzt (20:00 bis 22:00 Uhr) bei Einhaltung der Immissionsrichtwerte in diesem Beurtei-
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lungszeitraum ist an allen Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen die Einhaltung der Im-

missionsrichtwerte im Tagzeitraum aufgrund der Beurteilungszeit sowie der anzusetzen-

den Immissionsrichtwerte sichergestellt. Eine Nutzung im Nachtzeitraum ist nicht gegeben. 

Hinsichtlich des Gewerbelärms zeigt sich, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

für ein allgemeines Wohngebiet von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts an allen Fas-

saden und Geschossen im Plangebiet eingehalten werden. 
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Vorschläge zu weiteren Festsetzungen im Bebauungsplan 

Es ist zu beachten, dass bei der Ermittlung der Lärmpegelbereiche an der jeweiligen Bau-

grenze keine Abschirmung auf den anderen zu bebauenden Flächen berücksichtigt wur-

den, so dass in den textlichen Festsetzungen zum B-Plan eine Öffnungsklausel zu emp-

fehlen wäre, damit auf schalltechnischen Nachweis einer sachverständigen Stelle entspre-

chend der konkreten Planung von den Vorgaben für den ungünstigen Fall (worst-case-

Fall) abgewichen werden kann. Es ist weiterhin zu beachten, dass ohne konkrete Planung 

oder spezielle Voraussetzungen aus der Kenntnis des Lärmpegelbereichs nicht auf die er-

forderlichen resultierenden Bauschalldämmmaße einzelner unterschiedlicher Außenbau-

teile des Gebäudes und demzufolge auch nicht auf Schallschutzklassen für in Außenbau-

teilen vorhandene Fenster geschlossen werden kann. Hierfür bedarf es der Kenntnis der 

jeweiligen Raumnutzung, Raumgröße sowie der Fassadenausgestaltung. Es ist zu emp-

fehlen sowohl im Vorfeld einer detaillierten Planung, die Auslegung des notwendigen 

Schallschutzes gegen Außenlärm als auch nachher die Ausführungsplanung und den Bau-

fortschritt durch ein geeignetes Büro fachlich begleiten zu lassen. zu lassen.  

11.1. Vorschlag für textliche Festsetzungen zum passiven Schallschutz Schutz-
maßnahmen vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Schallschutzmaßnahmen an Außenbauteilen 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB sind passive Schallschutzmaßnahmen an Außenbau- 

teilen gemäß DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau vom November 1989, zu erwerben bei 

Beuth Verlag GmbH, Berlin) entsprechend den in der Planzeichnung dargestellten Lärm-

pegelbereichen zu treffen. Die aus der vorgenannten Festsetzung resultierenden Bau-

schalldämmmaße einzelner unterschiedlicher Außenbauteile oder Geschosse können im 

Einzelfall unterschritten werden, wenn im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren 

durch eine schalltechnische Untersuchung der sich aus der Änderung ergebende Lärmpe-

gelbereich gemäß DIN 4109 nachgewiesen wird. 

Weiterhin ist bei Errichtung des Gebäudes eine Eigenabschirmung zu beachten. Die Be-

rechnung der Lärmpegelbereiche erfolgt bei Freifeldbedingungen, da nach aktueller 

Rechtsprechung nicht von einer kompletten geschlossenen Umsetzung des Baukörpers in 

der eingezeichneten Baugrenze auszugehen ist. Die Lärmpegelbereiche werden in diesem 
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Falle je nach Ausführung des Gebäudes niedriger ausfallen. Dies ist eventuell nach Um-

setzung der Planung zu prüfen. Allgemein gilt: 

 

Schallschutzmaßnahmen für Außenbereiche im Plangebiet  

Im Allgemeinen gilt: Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist der Nachweis zu er-

bringen, dass für die dem Wohngebäude zugeordneten und während der Tageszeit 

schutzwürdigen Freiflächen (wie z.B. Balkone, Loggien und Freisitze), durch entsprechen-

de Gebäudeanordnung sowie Grundrissanordnung oder sonstige Vorkehrungen zur Min-

derung der Schalleinwirkungen ein Beurteilungspegel von 59 dB(A) WA/WR während der 

Tageszeit nicht überschritten wird. 

Hinweis: Bei der Aufstellung von Haustechnik, wie zum Beispiel Wärmepumpen etc. ist da-

rauf zu achten, dass die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm in Summe von 40 dB(A) 

nachts jeweils eingehalten werden. Hier ist auf den Stand der Technik zu achten. 
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12. Fehlerbetrachtung 

Zur Prognosegenauigkeit/Fehlerbetrachtung, lässt sich sagen, dass die abgestrahlten 

Schallleistungen anhand einschlägiger Richtlinien angesetzt wurden. Aufgrund der norm-

gerechten Schallausbreitungsberechnung unter ausschließlichen Mitwindbedingungen 

sowie der Betrachtung des Zusammenwirkens aller Lärmquellen ist davon auszugehen, 

dass die prognostizierten Beurteilungspegel auf der sicheren Seite liegen. 

Herzogenrath, den 16. November 2023 / Revision 0-6 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

(M. Mück)      
Lärmgutachter - Mitglied im Bundesverband Freier Sachverständiger e.V. Mitgliedsnummer 3320/6450 

Der Unterzeichner ist Mitglied des Bundesverbandes „Freier Sachverständiger“. Mit seiner 

Unterschrift bestätigt der Unterzeichner, Herr Michael Mück, die Begutachtung unabhängig 

und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt zu haben. 
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